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T ätigkeitsbericht 201 4/ 1 5 der Ombudsstelle für Studierende . '.1 

1. EINLEITUNG 

1 . 1 .  Neuerungen: Gesetzlich erweiterte A ufgabengebiete 
1 . 2. Rückblick: Der Bericht 20 13//4 und seine parlamentarische Behandlung 
1 . 3 . A usblick: Intensiv-Seminar mit Interessensvertretungen und 

Hochschul ins titut ionen 
1.4. Externe Kommunikation: Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
1 . 5. Nationale und internationale Hochschul-Ombudsstellen und -netzwerke: 

Expertise und Innovation 

1.1. Neuerungen: Gesetzlich erweiterte Aufgabengebiete 

Der vorl iegende dri tte Tätigkeitsbericht der Ombudsstel le fur Studierende 1m 

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft für das 

akademische Jahr 20 1 4  1 1 5  ist der erste seit der Nove l l e  20 1 5  zum Hochschu l 

Qual i tätssicherungsgesetz 20 1 1 .  D iese Nove l l e  geht auf zwei verschiedene 

Anträge von Nationalratsabgeordneten mehrerer Parteien zurück, auf den Antrag 

5981 A der Abgeordneten Petra Steger, Kol leginnen und Kol legen vom 2 .  

September 20 1 4  sowie auf den Antrag 923/A der Abgeordneten Un iv . -Prof. Dr. 

Kar lheinz Töchterle, Mag. Andrea Kuntz l ,  Petra Steger, Rouven Ert l schweiger, 

MSc,  Dr. Niko laus Scherak, Kol leginnen und Kol legen vom 25 . Februar 20 1 5  

" betreffend ezn Bundesgesetz, mit dem das Hochschul-Qualitäts
sicherungsgesetz geändert wird. " Die  Anträge s ind im Wissenschaftsausschuss 

am 1 7 . März 20 1 5  gemeinsam behande l t  und der Gesetzesentwurf e inst immig 

besch lossen worden . 

Mi t  besagter Nove l le ,  beschlossen am 26 .  März 20 1 5  im  Nationalrat sowie am 

9 .  Apri l 20 1 5  im B undesrat, veröffent l icht im B undesgesetzb latt BGBI .  I Nr. 46 

1 20 1 5 ,1 ist die Verschwiegenheitspfl icht der Ombudsstel le jener der 

I Zur ationalratss itzung s iehe http://www.parlament.gv.at/PAKT/PRlJAHR 2015/PK0278/, 
zur B undesratss itzung s iehe https:llwww.parlament.gv.at/PAKT/PRlJAHR 2015/PK0339/, 
zum veröffentl i chten Gesetz s i ehe 
https:llwww.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe? Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA 
2015 I 46 
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Tätigkeitsbericht 20 1 4/1 5 der Ombudsstelle für Studierende 

Volksanwaltschaft angegl ichen worden . Zudem kann die Ombudsste l l e  sei t  der 

Nove l l e  von s ich aus bei der Behand l ung  von An l iegen tät ig werden . 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Parlam"nl 

PA1U.A.\!EXT ,u;m· GER-\L"DE L�"D fL11RL-:-;GD: SER\1CE 

Yolltext 1I he auf der Web ite c1e Pm lament 

Suche 
20 gefundene Ergebotsse ., 0 402 Se unden 
Suchbeg r:-:-::-:=-=-=-=--=----------" 

Suchart vi 
o El4lder 

Abb. 1: Volltextsuche zur HS-QSG-Novel le 2015 auf www.parlament.gv.at 

Damit s ind im Berichtszei traum Veränderungen in  der Berichts legung zu den an 

die Ombudsste l l e  für Studierende herangetragenen Studierenden -Anl i egen 

eingetreten, die in vorl iegendem Bericht berücksi chtigt s ind .  

1.2. Rückblick: Der Bericht 2013 / 14 und seine 

parlamentarische Behandlung 

Der Tätigke itsbericht über das Stud ienjahr 20 1 3  / 1 4  ist  am 1 5 . Dezember 20 1 4  

von der Ombudsste l l e  für Studierende Herrn B undesmin ister für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft, Dr. Reinhold M itterlehner, vorgel egt und von d iesem 

mit Schre iben GZ B MWF-20.800/00 1 6-0 S/20 1 4  an Frau Präsidentin des 

Nat ionalrates, Dori s B ures ,  übermi tte l t  worden.  Der Bericht i st auf der 

Homepage des österreich i schen Parlaments a ls  PDF-Forrn at und auf der 

Homepage der Ombudsstel l e  für Studierende e lek troni sch  veröffentl icht worden . 

Er wurde i n  geschäftsordnungsgemäß vorgeschri ebener Stückzahl i n  gedruckter 

Fon11 der Parlamentsdirektion fü r die entsprechende Behandl ung durch das 

Parlament übermitte l t .  Wicht igen E ntscheidungsträgerinnen und 
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· Tätigkeitsbericht  20 1 4/ 1 5  der Ombudsstel le für Studierende 

Entscheidungsträgem SOWIe Ansprechpartneri nnen und Ansprechpartnem des 

gesamten Tertiärbereiches (öffent l i che Un iversi täten,  Privatun iversi täten, 

Fachhochschu len, Pädagogische Hochschulen ,  hochschu l i schen 

I nteressensvertretungen sowie Behörden) i st der Bericht ebenfal l s  zur 

Verfügung geste l l t  worden . 

Der Bericht ist  gemäß Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des 

Nat iona l rates 19 75  idgF § 28b von der Präsidentin des Nationalrates der S i tzung 

des Wissenschaftsausschusses vom 1 7 . März 20 1 5  zur Enderled igung 

zugewiesen worden . I m  "Kommuniq ue des Wissenschaftsausschusses über den 

Tätigke itsbericht der Ombudsstel l e  für Studi erende, vorgel egt vom 

Bundesmin i ster fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft" wird vermerkt, 

dass dazu von Eva-Maria H immelbauer, BSc Bericht erstattet worden ist und 

s ich die Abgeordneten Johannes Hecht l ,  Mag. Dr. Beatrix Karl , Dr. N i ko laus 

Scherak sowie  S igrid Maurer an der Debatte bete i l igt haben . Der Bericht ist  

e inst immig zur Kenntn i s  genommen worden . 

1.3. Ausblick: Intensiv-Seminar mit 

Interessensvertretungen und Hochschulinstitutionen 

Wie bereits für den Tätigkeitsbericht 20 1 2  / 1 3  fand auch für den Bericht 

20 1 3/ 1 4  zu Struktur und I nhal ten sowie zu Verbesserungsmögl ichkeiten der 

Berichts legung e in ganztägiges I ntensiv-Seminar Anfang März 20 1 5  in Wien 

statt. Daran haben Angehörige der verschiedenen Anspruchsgruppen (gemäß § 

3 1  Absatz 2 von "Einrichtungen, d ie  mi t  S tudierendenthemen befasst s ind") 

tei lgenommen.  1 4  der 20 E ingeladenen aus dem gesamten Hochschu lbereich 

waren vertreten, mit  denen sowohl e ine Rückschau auf 20 1 3  / 1 4  a ls auch e ine 

Vorschau auf 20 1 4  / 1 5  diskutiert worden is t .  

Die Neukategori s ierung der Anspruchsgruppen und sektorie l l e  Unterte i l ung der 

Darstel l ungen nach Hochschu l inst i tut ionen im Bericht 20 1 3  / 1 4  sind 

ausdrück l ich begrüßt worden . Auch die E inzelfa l l -Beschreibungen sowie die 

Vorschläge an Organe und Angehörige von Hochschu l i nstitut ionen und an die 
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�::,;-.�; - -, '",'.' - : 
Tätigkeitsb�ri�ht 20 1 4/ 1 5  der Ombudsstel le für Studierende .; 

'. � .... .  " � 

Pol it ik  wurden POS I t Iv gesehen und deren Be ibehaltung gewünscht .  E ine 

Empfeh lung war, dass der Bericht i n  Vorberei tung mit Expert innen und 

Experten in  Grundsätzen erörtert werden so l l e .  Eine weitere Empfehl ung betraf 

die In tensiv ierung der Kommun ikation mit den Anspruchsgruppen . Diskut iert 

wurde auch der wei tere Ausbau von dezentra len Ombudsste l len .  Die Ergebni sse 

des I ntensiv-Seminars s ind an a l l e  te i l genommen habenden sowie ursprüngl ich 

eingeladen gewesenen Personen übermitte l t  worden . 

1.4. Externe Kommunikation: Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartner 

1 .4.1. Studien- und Prüfungsabteilu ngen, Studierendensekretariate 

Auch im aktuel l en Berichtszei traum waren an den öffent l i chen Un iversitäten die 

Leiterinnen und Leiter sowie Mi tarbe i terinnen und M itarbei ter der Studien- und 

Prü fungsabtei lungen die wichtigsten Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartner. Sie s ind in untersch ied l i cher In tensi tät für die Admin i strat ion 

der Studierenden In  den Bereichen Stud ien -, Lehr-, Prüfungs- und 

Verwaltungsbetrieb zuständig .  Nach Erstkontakten und entsprechender 

I nformationsprüfung s ind, je nach Fakten l age, gemeinsame Lösungen angestrebt 

worden.  

Abb. 2 :  Erste AnlaufsteIle für Studierende 

8 

Besonderen Dank für i hre Kooperation 

gi l t es an dieser Stel l e  Frau Hofrätin 

Dr .  Andrea Henzl ,  der l angj ährigen 

Leiterin der Dienst

le i stungseinrichtung Studienzu lassung 

und Lehrwesen an der Universi tät 

Wien abzustatten, d ie n icht nur 

wiederho lt  an verschiedenen S itzungen 

und Tagungen der früheren 

S tudierendenan wal tschaft und seit 
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T ätigkeitsbericht  20 1 4/ 1 5 der Ombudsstelle für Studierende 

20 1 2  der Ombudsstel l e  a ls  Expert in  tei lgenommen hat, sondern sich auch akt iv  

an  der Arbeit des europäischen Hochschu lombudsnetzes ENOHE betei l igt hat .  

S ie  hat mit t lerwei le  an der Universi tät Wien einen neuen Aufgabenbereich 

übernommen. 

An Privatun ivers itäten , Fachhochschu len und Pädagogischen Hochschu len üben 

die sogenannten "Studierendensekretariate" (d ies als eine von mehreren 

Typenbezeichnungen) ähnl i che Funkt ionen wIe  die universitären 

Studienabtei l ungen aus. Auch zu diesen bestehen insti tutional i s i erte 

Arbeitsbeziehungen . 

1 .4.2. Studienrechtliche Organe und Angehörige der Bildungs

einrichtungen 

Tn studienrechtl ichen An l iegen an öffent l ichen Univers itäten waren und s ind die 

wicht igsten Kontakte für die Arbeit  der Ombudsstel le für Studierende die "fü r 

d ie  Vollzieh ung der studienrechtl ichen Besti m mungen in erster Instanz 

zuständigen monokratischen Organen" (§ 1 9  Abs. 1 Ziffer 2, UG 2002 

idgF). Diese 2 1  Organe nehmen unterschiedl ich normierte Agenden wahr und 

führen sehr unterschiedl iche Funktionsbezeichnungen . Tei lwe i se üben diese 

Organe daneben noch weitere universitäre Funktionen aus .  

Neben den Organen,  die an 

Hochschu l inst i tut ionen hohei t l ich a ls  

Behörde agieren ,  determin iert das H S

QSG auch die "Angehörigen der 

B i ldungseinri chtungen", mi t  denen die 

Ombudsste l l e  für Studi erende zu 

kooperi eren hat. 

T m  Bereich der Fachhochschulen sind 

dies neben den Lehrveranstaltungs- Abb. 3: Der direkte Kontakt zum 
studienrechtlichen Organ erster Instanz 

l e i terinnen und - leitern hauptsäch l i ch die an öffentl ichen Universitäten ist wichtig. 
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Tätigkeitsberich t  20 1 4/ 1 5  der Ombudsstelle für Studierende 

Studiengangs le i terinnen und - l e i ter (es gibt österreich-weit dzt. 4 1 6 

Studiengänge) .  Darüber h inaus steht d ie Ombudsste l le ,  j e  nach Art des 

Anl i egens, auch mit den Leitungen der Fachhochschu len im Kontakt, al so 

Rektoraten bz w.  Geschäftsführungen . 

An Privatuniversi täten wird an lassbezogen mit den Rektoraten oder a l l en fa l l s  

mi t  den  Rechtsabte i lungen Kontakt aufgenommen . An Pädagogischen 

Hochschulen s ind es d ie Rektorate, Vizerektorate oder Institutsleitungen. 

Dezentra le  Kontakte zu den gesetzl ich normiert en Aufgabengebieten der 

Ombudsstel l e  rur Studierende umfassen auch Kommunikationen mit  den 

Rechtsabtei lungen, Beh indertenbeauftragten, Rechtsberatungs- und 

Bildungsberatungszentren an den j ewei l i gen Universi täten (z . B .  an der Karl

Franzens-Univers ität Graz, an der Leopold-Franz ens-Univers i tät I nnsbruck oder 

an der Paris-Lodron-Univers ität Salzburg) oder mit spez i e ll en Studierenden

Service-Einrichtungen wie z .  B .  dem studenlpoint an der Universi tät Wien . 

1 .4.3. Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften 

Gemäß § 3 1  Abs .  2 H S-QSG 20 1 1 idgF hat d ie Ombudsstel l e  rur  Studierende im  

Rahmen i hrer I n formati ons- und Serv icearbeit zu  den von i h r  behandel ten 

Themen und Fäl l en mit den Studierendenvertretungen z u  kooperieren .  Dies 

tut d ie Ombudsste l l e  mindestens einmal im Semester durch Arbeitss i tz ungen mit  

dem Vorsitzteam der ÖH-Bundesvertretung zu gesamtö sterre ichischen Themen 

( §  1 1  Abs. I Z 1 H SG 20 1 4 : " Die A ufgaben der Bundesvertretung der 
Studierenden sind: Vertretung der Interessen und Förderung [der) Mitglieder, 
soweit Sle über den Wirkungsbereich einer Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft hinausgehen und diese nicht von der an der jeweiligen 
Bildungseinrichtung eingerichteten Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaften wahrgenommen wird" ) .  Dabei werden gemäß j üngster 

H SG-Novel l e  wieder al le  Hochschu lbereiche gemeIßsam betreffende 

Themen wIe studi enrecht l i che Mindeststandards, Studienfö rderungs-, 

JO 
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Tätigkcitsbericht 20 1 4/ 1 5  der Ombudsstel le für Studierende 

Antidi skrimin ierungs- oder Behindertenan l i egen behande l t  und dazu 

gemeinsame Veranstal tungen konzip iert und durchgeführt .  

Zu den Hochschülerinnen- und 

H ochschül erschaften an den 

Hochschu l inst i tutionen bestehen 

anlass- und themenbezogen Kontakte 

1 m  Rahmen von deren 

Zuständigkei ten (§ 17 Abs.  I HSG 

2014 ): " Die A ufgaben der 
Hochschulvertretungen 
Hochschülerinnen-

der 
und 

Hochschiilerschaji an 
Bildungseinrichtungen sind: 

den A bb. 4: Die offizielle Vertretung der 
Studierendeninteressen: Die ÖH 

. . .  Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder für den Bereich der jeweiligen 
Bildungseinrichtung sowie deren Förderung, soweit sie nicht zn den 
Wirkungsbereich anderer Organe der Hochschiilerinnen- und 
Hochschülerschaftfallen. " 

Ein  rea l i s iertes Projekt  nach e iner seinerz ei t  gemeinsam betri ebenen In i t iat ive 

der ÖH der Leopo ld-Franzens-Un ivers i tät I nnsbruck und der Ombudsstel le2 i st 

d ie  mi tt lerwei l e  etab l ierte Förderung von Mediation für Studierende a l s  Serv ice 

der ÖH Innsbruck .  

2 A l s  Resu l tat der 20 1 3  abgehal tenen Konferenz "ME D I A T I ON A H O C H SCH U L EN: Ein 
Konfl i k tvennit t l ungs-Instrument auch für S tudi erende und Jungforscherinnen und -
forscher?"; s iehe http://www.hochschulombudsmann.atlwp
content/uploads/20 14/1 OIW erkstattbericht-9-komplett klein.pdf und den Vorsch lag der 
Ombudsste l l e  daz u i m  vorjähri gen Tät i gkei tsbericht auf den Sei ten 89 und 90. 

1 1 
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0 ....... "0'"'''''' , Il lnn sbruck 

Für ein koslenloses VorgesprOch stehe ich 
gerne zur Vertügung. um obzuldÖfen. ob 
eine Mediation in Deiner Situation in Frage 
kommt. 
Mag. Morco Owor5chok 
ftngetronger Medkl101' In def Uste 
deS 8undesminisleriums IC< JusIIZ 

Ost"".,;chische Hochscf'<)e!1nnenscholl 
on der UnivElfsltOl ImsbnJCk. 
JQseI-Hm-Slralle 7 
tnXJlnnsbnJck 
WNW .oeh.cc/mediotion 
medio,loo@oeh.cc 
·43 512 �7 - 35505 fSebelariatl 

Mediation als 
Chance 

Durch Mediation werden Konnikle eigen
stOndig und eigenverontwortlich bewöl�gl. 

Im Gegensatz zu gerichllichen Verfahren 
zeichnen sich Mediationen "104' ollem aus 
durch: 

Freiwllligkelt/SelbstbesHmmthelt/Konsen
sorientierung. 

Neutra lltät/ Allportellichkelt/Vermlttlung 
durch aliporteiliche Dritte. 

Eigenveranlwortflc he Einbeziehung ollet 
Konfliktportelen. 

Sicherer Rahnnen/nicht-öflenHich/Verlrou
lichkeH. 

Festgelegte Schritte. ober keine Normie
rung (kein GerIchtsprozess). 

ZukunftsorienHerung. 

Abb. 5: Mediation fü r Stu d i e rende a ls Servicea n gebot 

der ÖH der Un iversität I n n sbruck 

I n  den Bereichen der 

Fachhochschu len und 

Pädagogischen H ochschu len 

gibt es an lassbezogene 

Kontakte zu den 

Studierendenvertretungen 

vor Ort . Eine gemeinsame 

Aktion mit  der ÖH an der 

FH Vorarlberg war em 

Gastart ike l  " Herrschafts
zeiten . . .  es muss was ge-

h h f" sc e en. 10 

" I  nformationen für 

schul -Ombudsdienste 

2/20153 

den 

H och

I H O" 

M it Studierendenvertretungen an Privatuniversi täten wurden 

Informationsgespräche (z .  B .  an der Paracelsus-Universi tät Salz burg) geführt. 

Seit der j üngsten Nove l l e  zum H SG 2014 gibt es auch an Privatu n iversi täten 

wieder H ochschülerschaften . 

1.4.4. Hochschulische Interessensvertretungen und sonstige 

I nstitutionen 

Zu den in § 31 Abs.  2 H S-QSG 2011 idgF gemeinten Einrichtungen , d ie  mit  

Studierendenthemen befasst s ind und mit  denen die Ombudsstel le für 

Stud ierende regelmäßig in  I nfonl1ationsaustausch zu treten hat, gehören ( in 

a lphabeti scher Reihenfo lge) :  

3 siehe http : //www .hochschulombudsmann .at/wp-contentluploads/201511 O/IHO-Newsletter
Wintersemster-2015-16.pdf 

12 

III-227 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)12 von 100

www.parlament.gv.at



Tätigkeitsbericht 201 4/ 1 5 der Ombudsstelle für Stud ierende 

• Agentur für Qual i tätss icherung und Akkredi t ierung Austria 

• Arbei terkammer 
• ARGE G LUNA - Arbeitsgemeinschaft für Gle ichbehandlung und 

G leichste l l ung an Österreichs Universi täten 
• Behindertenanwal tschaft 

• Bundesarbeitskammer 

• Fachhochschu l -Konferenz (FHK) 
• Gleichbehandlungsanwaltschaft 
• GLUNA 
• I ndustri e l lenverein igung 

• Landesvolksanwal tschaft Tirol 
• Landesvo lksanwaltschaft Vorarlberg 
• Netzwerk Studium 
• Österreichi sche Agentur für wissenschaft l i che I ntegrität 
• Österreichi sche Privatun iversi tätenkonferenz 

• Österreich i scher Austauschdienst ÖAD GmbH 
• Ombudsfrau der "Kronenzeitung" 

• Ombudsmann der "K leinen Zeitung" 
• Psychologische Beratungsstel l en für Studierende 

• Rechnungshof 

• Rektorenkonferenz der ö ffent l i chen Pädagogischen Hochschu len 
Österreichs 

• Studienbeih i l fenbehörde und S tipendiensteI l en 
• Uni .PR  Vere in zur Öffentl ichke itsarbeit an ö sterre ich ischen 

Univers i täten 

• Universitätenkonferenz (UN I KO) 

• Verein Uniab i l ity 
• Volksanwal tschaft 

• Wirtschaftskammer Österre ich 
• Wissenschaftsrat 

Mi t  et l ichen dieser Inst i tutionen fanden 2014/15 anlassbezogene S i tzungen bzw. 

Amtstermine statt , so z. B. mi t  dem Rechnungshof zum Thema 

"Studienvoranmeldung owie Studieneingangs- und Orientierungsphase" ( erster 

Bericht 2013 erschienen, zweiter Bericht für 2016 in Vorbereitung),  wei ters mit  

der Abte i l ung In terne Revi s ion des BMWFW z ur Untersuchung der Kund innen-

1 3  
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Tätigkeitsbericht 20 1 4/ 1 5 der Ombudsstel le für Studierende 

und Kundenzufriedenheit  mit den Stipendienstei len .  M i t  e in igen der erwähnten 

I n st i tu t ionen wurden gemeinsame Veransta l tungen z u  hochschu l i schen und h ier 

i nsbesondere auch studentischen Schwerp unktthemen konzipiert und 

abgehalten . 

1.5. Nationale und internationale Hochschul-

Ombudsstellen und -netzwerke: Expertise und Innovation 

Die Aufgabenfe lder der Ombudsste l l e  für Studierende s ind i n  der 

Geschäftseintei l ung des Bundesmin i steri ums für Wissenschaft ,  Forschung und 

Wirtschaft fo lgendermaßen umri ssen :  

" Behandlung von Anliegen von Studierenden, Studieninteressentinnen 
und Studieninteressenten sowie ehemaligen Studierenden, insbesondere 
auch behinderter Studierender, an hochschulischen 
Bildungseinrichtungen des gesamten tertiären Bildungsbereiches; 
Information und Beratung für Studierende, Studieninteressentinnen und 
Studieninteressenten sowie ehemalige Studierende, insbesondere auch 
behinderte Studierende, in A ngelegenheiten des Studien-, Lehr-, 
Prüfungs-, Service- und Verwaltungs betriebs an Hochschulen; 
Kooperation mit der Agentur für Qualitätssicherung und A kkreditierung 
A ustria I Agency for Quality Assurance and Accreditation A ustria sowie 
der Agentur für wissenschaftliche Integrität im Tätigkeitsbereich; 
Beratung der Organe und der Angehörigen der hochschulischen 
Bildungseinrichtungen im Tätigkeitsbereich; regelmäßiger Dialog mit der 
Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft, der 
Universitätenkonferenz, der Fachhochschulkonferenz, der 
Österreichischen Privatuniversitätenkonferenz . . .  ; internationale 
Vernetzung und Kooperation mit einschlägigen Ombudsmann
Organisationen (insbesondere mit A CCUO, ENOHE, ENRlO, EOI, IOA 
und REDDU) sowie internationalen hochschulischen Organisationen und 
Institutionen (insbesondere mit der EUA,  der ESU sowie mit der 
OECDIIMHE und der Europäischen Kommission, Generaldirektion 
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Tätigkeitsbericht  20 1 4/ 1 5  der Ombudsstel le für Studierende 

Bildung und Kultur); Erstellung eines jährlichen Tätigkeitsberichtes an 
den Nationalrat und die Bundesministerin / den Bundesminister für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft" 

Die Arbeitsbeziehungen zu bestehenden Konflikt- und Beschwerdemanagement

Ste I l en an österreichischen Hochschul institutionen s ind im Berichtszeitraum 

intensiv iert worden , dies vor a l lem zur Weitergabe von Expert ise .  

I nnovatorische Impu lse kommen von anderen nationalen und i nternat ionalen 

hochschu l i schen Ombudsste l len sowie auch deren Netzwerken . 

Die innerhalb des österreich ischen Hochschu l rau mes bestehenden 

dezentralen Ombudsstel len für Studi erende s ind b i sher eingerichtet worden :  

• an der Technischen Univers ität Graz, 

• an der A lpen-Adria-Universität K lagenf urt, 

• an der Un iversi tät Wien ( fur internationale Programm-Studierende) ,  

• an der Wirtschaftsuniversi tät Wien, 

• an der Anton-Bruckner-Privatuniversi tät in  L inz sowie 

• an der Fachhochschule Wien der WK Wien 

Der aktue l l e  Stand zu 

bestehenden he imischen Ombuds

Einri ch tungen ist auf der 
Österreich-Karte 

"Ombudsstellen und ähnl iche 

.l\r<.jTON OQUCI\'CR 
PUIVA IlIN'V� LI�i· A 

Einrichtungen an 

österreichischen Universitäten 

und Hochschulen" auf der 

Homepage der Ombudsste l l e  

v isua l i s iert . 

OM BU DSSTELLE 

Abb. 6: Hochsc h u lombu dsstel len gibt es i n  
Österreich a u ch a n  Privat u n iversitäten 
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Ein n icht mehr aktiver Ombudsko l lege, HeIT n  Ass . -Prof. D ip l . - I ng .  Dr. S iegfried 

Kol l er, sol l  an d ieser Ste l l e  herzl ie hst bedankt werden . Er i st zwei Jahre l ang a ls  

erster Ombudsmann e iner ö stelTeich ischen ö ffentl ichen Universi tät, an der 

Technischen Universi tät Graz (TUG), tätig gewesen . Durch seine Experti se hat 

er bei Aktivi täten der Ombudsste l l e  im B M WFW essent ie l l das Verständnis  um 

die Arbeit e iner Ombudsste l l e  vor Ort und die i nnerinst itut ione l len 

Mechanismen e ingebracht .  Der neue Ombudsmann an der TUG i st seit dem 

Frühjahr 20 1 5  emer. Un iv . -Prof. Dr. Reinhard Haberfe l I ner. 

Internationale Bezieh ungen bestehen zu den j ewei l igen nationalen Netzwerken 

In Deutsch land ( BeVeOm, Netzwerk des Beschwerde- und 

Verbesserungsmanagements und des Ombudswesens) ,  Spanien (CEDU, 

Conferencia Estatal de Defensores Universi tarios) ,  in  den USA ( IOA,  

In ternational Ombudsman Association) ,  in  Kanada (ACCUO, Assoc iation of 

Canadian Co l lege and Universi ty Ombudsmen) und i n  Mexiko ( REDDU, Red 

de Organi smos Defensores de los Derechos Un iversi tarios) .  Am intensivsten 

s ind die Arbei tskontakte zum Office of the Independent Adjudicator for Higher 
Education (O IAH E),  das für die eng l i schen und wal i s i schen Universi täten eine 

ähn l iche ( zentra le)  Funktion wie d ie  Ombudsstel le für Studierende h ierzu lande 

ausübt . 

121h ENOHE "nnu.1 Conl.renee 

30 Y •• rs 0' Solllud. 
Unlverslly Ombud m.n 

Plon.erlnll Pes I, 
Confldent Pr • •  nl, 
Ch.lI.n Inll Fulur. 

Innsbruck 28-30 M.y 2015 

www.enohe.neVInnsbruek2015/ 

Con"-I"� V.nlH: 
IAtneoerTlfolefl��l�I.Enu.;"'O-W�fet'.Pt.,I.lJ! 

Das europäische Hochschulombudsnetzwerk 

ENOHE hat 20 1 5  in  I nnsbruck getagt . D ie  

Veranstaltung i s t  gemeinsam mi t  dem 

European Ombudsman Institute organi s iert 

und abgehalten worden . Die drei w ichtigsten 

Herausforderungen für Hochschul

ombudsste l len in  den kommenden Jahren , d ie 

a l s  Ergebn isse der Konferenz definiert wurden, 

s ind das dynamische Kommunikationsumfe ld  

der modemen In ternet-Gese l l schaft ,  St ichwort 

Social Media, der Be i trag der Ombudsstel len 

zur S icherung der Qual i tät von Lehre und 
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Forschung sowie die ökonomi schen Rahmenbedingungen für Studierende und 

Hochschulen, St ichwort Qual i tät für Geld.  Mehr a ls  80 0 mbudsl eute aus 

Europa, den USA, Kanada, Mexiko, I srae l und Austra l ien brachten dazu 

Erfahrungen und Expert i se aus den ersten 30 Jahren dieses Bem fsfeldes e in .  

Der Ex-Rektor der Univers ität Innsbruck und ehema l ige Wissenschaftsmin i ster 

Karlheinz Töchterle, nunmehr Wissenschaftssprecher der ÖVP, betonte in seiner 

Grußadresse die Wichtigkeit von Ombudsste l len als I nstm mente zur 

Verbesserung von Studien- und Arbei tsbed ingungen an Hochschulen .  Nach der 

j üngsten Novel le  sei die Ombudsstel l e  für Studierende besser aufgeste l l t a l s  je  

z uvor, s ie  müsse Vertraul ichkeit und Transparenz ihrer Tätigkeit künftig gut 

ausbalancieren . 

Rektorin E l i sabeth Fre ismuth von der Kunstun iversität Graz sprach im 

Hauptreferat zur  Funkt ional i tät der Bez iehungen von autonomen Hochschu len 

mit unabhängigen Ombudsste l len und meinte :  

" A ls Rektorin oder Rektor 
erscheint es e inem Ja 
grundsätzlich 
wünschenswert, nichts mit 
Ombudsleuten für 
Studierende zu tun zu haben. 
Auf Grund meiner 
bisherigen Berufslaujbahn, 
in deren Rahmen ich auch 

einIge Zeit Im BMWFW Abb. 7: Rekto rin Freism u th: " ... grundsätzlich 
wünschenswert, nichts mit Ombudsleuten für gearbeitet habe, weiß ich Studierende zu tun zu haben ... " 

aber, dass diese Haltung 
ganz unbegründet ist. Ombudsleute stehen nicht für Probleme, wegen 
derer sie kontaktiert werden können, sondern dafür, dass es gute 
Lösungen gibt - und auch einen guten Weg, der zu eben diesen führt. 11 
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Während der Tagung wurde ein systemverg leichendes Grundsatzdokument "The 
Innsbruck Descriptors',1 vorgel egt, da genere l l e  Defini tionen zum raison 
d'etre, zu den Mögl ichke iten und Grenz en von Ombudsste l len,  zu deren 

inst i tut ionel l en Verankerungen und zu den H auptaufgaben Indiv idualh i l fe sowie 

Behebung von Systemmängeln enthä l t .  

Die darin enthal tenen Prinzip i en sol len der I nnovation und der 

Wei terentwick lung der hochschu l i schen Ombudsste l l en an ö sterreich i schen 

Univers itäten und H ochschu len dienen.  

4 Z u  den " Innsbruck Descriptors" s i e h e  http://www.hochschulombudsmann.at/wp
content/uploads/20 15/07/0S aktuell Hochschulombudsleute-tagten-in-lnnsbruck.pdf 

1 8  
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2. DIE OMBUDSSTELLE FÜR STUDIERENDE 

2. 1 .  Organisatorische Verankerung innerhalb des Bundesministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschafi 

2. 2. Interne Kommunikation 
2. 3 .  Tätigkeiten der Ombudsstelle für Studierende 
2. 4. Stellungnahmen zu Gesetzen 

2.1. Organisatorische Verankerung innerhalb des 

Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft 

Die Ombudsstel l e  rur  Studierende i st im Bundesmin isterium rur  Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft a ls  unabhängige und weisungsfreie  Ombuds-, 

I n formations- und ServicesteI le  angesiedelt ( Erläuterungen zum 

Min i steria lentwurf zum H S-QSG 20 1 1 ,  244/ME ,  XX IV .  GP). Sie wird bei i hren 

Tätigkeiten von den Leiterinnen und Leitern sowie von den Mi tarbe i terinnen 

und M itarbeitern der fo lgenden Abte i l ungen unterstützt: 

• der Persona labte i l ung des Bundesmin i steri ums rur  Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft, Verwal tungsbereich Wissenschaft und 
Forschung; 

• der Abtei l ung Rechtsfragen und Rechtsentwick lung (Abtei l ung I V/6) ;  

• der Abte i l ung für Fachhochschulen und Privatuniversi täten ( I V  1 1 1 ); 

• der Abtei lung Budget (V II I ) ; 

• der Abtei l ung für Öffentl ichke i tsarbeit (Abtei l ung V II 3 ); 

• der Abte i l ung Z entrale Dienste (V II4) ;  

• der Abte i l ung Informations- und Kommunikationstechno logie (V II5 ) ;  

• der Abte i lung für Förderung und Beratung für Studierende (V I/6) ,  

• der Abte i l ung Internationales Hochschu lrecht (V I /7 )  

• sowie der Amtswirtschaftsste l l e, der E in- und Ausgangstei le ,  der 
Telefonzentrale sowie des Druckzentrums des Min i steriums 

1 9  
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2.2. Interne Kommunikation 

Die Ombudsstel le für Studierende besteht aus dem Leiter der Ombudsste l le ,  der 

ste l l vertretenden Lei terin, fünf Referentinnen und Referenten, ei ner Assistent in 

des Lei ters, ei nem Lehrl ing und einer Prakti kant in .  

Die Ombudsste l le für Studi erende häl t  wöchent l i che Teamsitzungen ab,  an der 

auch e ine Vertreteri n oder ein Vertreter der Abtei lung für Rechtsfragen und 

Rechtsentwick lung des B undesmin isteri ums für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft, Verwal tungste i l  Wissenschaft und Forschung tei l n immt. Bei 

Bedarf werden Expert innen und Experten zu anderen Materien (z .B .  

Studienförderungsrecht . . .  ) h inzugezogen . Be i  e iner Häufung von Themen oder 

spez ie l len Sachverhalten werden anl assbezogen Sonders i tzungen abgehalten . 

Hauptaufgaben der Teamsi tzungen und a l lfä l l iger Sondersi tzungen sind der 

tagesaktue l l e  Bearbeitungsstandes von An l iegen und die potent ie l l e  

Notwendigkeit der amtswegigen Behandlung von An l iegen . Außerdem werden 

Tagungen, Konferenzen, Messetei l nahmen, Proj ekte der Öffentl ichkei tsarbei t  

und der Vemetzungsarbeit  erörtert . 

2.3. Tätigkeiten der Ombudsstelle für Studierende 

Die Ombudsste l le für Studi erende agiert weisungsfrei und hat em breites 

Aufgabengebiet i nnerhalb der gesetzl ich aufgetragenen Ombuds - ,  I n formations

und Serv i cetät igkeiten . Eine umfassende Datenerfassung, Dokumentat ion 

sowie Datenva l id ierung s ind für deren Erfül lung essenzi e l l .  

D ie  Ombudsste l l e  für Studierende berät und unterstützt a l l e  m i t  i h r  Kontakt 

aufnehmenden Personen bei deren An l iegen und beantwortet Fragen rund ums 

Studi um. Darüber h inaus h i lft bzw. vennitte l t  s ie sowoh l in E inze lfäl len als auch 

bei Systemmängeln durch Kontakte und Rückfragen mit den j ewei l igen Organen 

und Angehörigen der Hochschu l i nst i tut ionen oder bei anderen Ste l len .  
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Eine wichtige Aufgabe der Ombudsste l l e  für Studierende i st die Erarbeitung von 

Maßnahmen zur Verbesserung oder Behebung von etwaigen Unzu längl ichke iten 

und das Aufzeigen von Systemmängeln .  Sie arbeitet eng mit anderen 

Anwaltschaften, hochschu l  i schen I nformations- und Ombudsste l l en sowie 

I n teressensvertretungen und Dachverbänden im Hochschu lbereich zusammen.  

Über a l l e  aus ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen i st d ie Ombudsstel le 

fur S tudierende gemäß Bundesgesetz über die externe Qual i tätss icherung i m  

Hochschulwesen und die Agentur für Qual itätss icherung und Akkredi t ierung 

Austria ( H ochschu l -Qua l i tätssicherungsgesetz - HS-QSG) BGBl .  I Nr. 74/20 1 1  

§ 3 1 ,  Abs. 6, zur Verschwiegenheit  verpfl ichtet . A l l e  an s ie herangetragenen 

Anl iegen werden vertraul ich behande l t .  Für die Bearbeitung von Anl iegen 

werden von den Personen, d ie s ich an die Ombudsste l le für Studi erende wenden, 

Z ust immungserkl ärungen zur weiteren Bearbei tung eingehol t .  

2.3 .1 . Persönliche Beratung und Vermittlung 

Um mit  der Ombudsste l l e  für Studierende in  Kontakt treten zu können, gibt  es 

für Studieninteressent innen und Studieninteressenten , Studienwerberinnen und 

Studienwerbern, Studierende sowie ehemal ige Studierende ( und die gesamte an 

Hochschul themen interess ierte Öffent l ichkeit) mehrere Mög l i chkei ten : 

• Gebührenfreie Telefon-Hotline 

Die österreichweit gebührenfreie  Telefon -Hotl ine 0800 - 3 1 1 650 der 

Ombudsste l l e  für Studierende i st an Werktagen von 9:00 b i s  1 6:00 Uhr zu 

erreichen.  D ie  M itarbei terinnen und M itarbei ter der Ombudsstel l e  für 

Studierende stehen für generel le Anl iegen rund um e in Studi um zur Verfügung 

und beraten die Anrufenden mit entsprechenden Erstauskünften . Handelt es s ich 

um komplexe(re) Anl iegen bzw. Sachverhalte und i st e ine Ad-hoc-Auskunft 

n i cht mögl ich, werden entsprechende Recherchen durchgeführt und die 

Personen, d ie An l iegen vorgebracht haben, anschl ießend te lefonisch oder via E

Mai l  kontaktiert . 
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Tätigkcitsbericht 20 1 4/ 1 5  der Ombudsstelle für Studierende 

• Elektronisches Eingabeformular 

Ein Erstkontakt ist auch über das e lektronische E ingabeformLt lar der 

Ombudsste l l e  für Studierende mögl ich ,  das über 

www .hochschulombudsmann.at bzw. www .hochschulombudsfrau.at zugängl  ich 

i st .  

r. Ombudsste l le  
-v-' für Stud ierende 

Mein Anliegen 
Kontakt 

Anrede · 

Herr 

Vorname � 

Nachname ' 

Akad. Grad (pre) 

E-Mail · 

Telefon 

Mobiltelefon 

Matrikelnummer 

Die übermitte l ten I nfor

mationen wie persön l iche 

und inst i tu t ione l l e  Daten,  

d ie Schi lderung des 

Anl i egens sowie  etwaige 

e lektronisch mi tgeschickte 

Dokumente werden auto

mati sch in  das Customer 
Relationship Management 
(CRM)-Verwaltungssystem 

e ingesp ie l t .  

• Schriftlich eingebrachte Anliegen (E-Mails, Briefe, Faxe) 

Anl iegen können auch über die a l l gemeinen E -Mai l -Adressen 

info@hochschulombudsmann.at bzw. info@hochschulornbudsfrau.at, die 

Faxnummer +43-0 1 -53 1 20-995544 sowie schrift l ich über die Postadresse 

Ombudsste l l e  für Studierende, M inori tenp latz 5, 1 0 1 4  Wien, e ingebracht 

werden. D ie  auf di ese Weise übennit te l ten Daten werden ebenfa l l s  i n  das CRM

Verwal tungssystem e ingepflegt. 

• Persönliche Gesprächstermine in der Ombudsstelle für Studierende 

Nach Terminvereinbarung können persön l iche Gespräche auch im Büro der 

Ombudsste l l e  für Studierende in  Wien bzw. in den Bundes ländern geführt 

werden . D iese finden dann statt , wenn Sachverhalte sehr komp lex s ind oder es 

s ich um hocheskal ierte persön l iche Kon fl i kte handel t  und e ine persön l iche 
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Tätigkeitsbericht 20 1 4/ 1 5  der Ombudsstelle für Studierende 

Aussprache zum besseren Verständnis  der Angel egenheit  dient .  Persön l iche 

Gespräche s ind nach vorheriger Vereinbarung auch via Skype mögl ich .  

Sämt l iche Räuml ichkeiten der Ombudsste l l e  für Studierende i n  der Herrengasse 

1 6  in  Wien 1 .  sind barrierefrei erreichbar ( sprechender L ift ,  takti l e  Le i t l in ien,  

Beschriftungen in  B l indenschri ft ,  Audio-Video-Guides zur barrierefreien 

Nutzung auf der B MWFW-Homepage) .  

• Gespräche vor Ort (Runder Tisch, Teilnahme an Prüfungen etc.) 

I m  Z uge ihrer Ombuds- und Vermit t l ungstätigkeit n immt die Ombudsste l l e  für 

Studierende a ls  neutraler Vermitt ler auf Anfrage auch an Aussprachen vor Ort 

tei l .  M i tarbeiteri nnen und Mi tarbeiter der Ombudsste l l e  für Studierende nehmen 

z. B .  an S i tzungen von Sch iedskommiss ion öffentl icher Universitäten oder auf 

Wunsch der S tudierenden oder des S tudierenden und bei  Z ustimmung sei tens 

der Hochschu l inst i tut ionen als Z uhörerinnen oder Z uhörer an mündl ichen 

Prüfungen tei l .  

• Begehungen vor Ort 

Die Ombudsste l l e  für Studierende nahm und n immt auch sogenannte 

"amtswegige Begehungen zwecks behörd l i cher Wahrnehmungen" als wei tere 

Form der I n tervent ion zur Festste l l ung von Sachverhal ten wahr (z .  B .  bei 

vorübergehender Nichtbenutzbarkeit  von Archivräumen mit S tudierendenakten 

nach emem Brand,  überdurchschnitt l ich lange dauernder Sperre von 

B ib l iotheks- oder pe-Räumen , bei temporärer Benutzungssperre von Spezia l 

Hörsäl en etc . ) .  Nach erfo lgter Begehung finden Gespräche mit  B etroffenen und 

Verantwort l i chen vor Ort statt, um praktikab l e  Lösungen zu finden . 

• Anliegen über Dritte (Bundesministerien, Parlamentsabgeordnete, 

andere politische Vertreterin nen und Vertreter) 

H andelt es s ich bei an Bundesmin i sterien ,  Parlamentsabgeordnete oder an 

andere pol i ti sche Vertreteri nnen und Vertreter herangetragene hochschu l  i sche 
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Anl iegen um so lche, d ie i n  d ie Aufgabengebiete der Ombudsste l l e  für 

Studierende fal l en ,  so werden diese an die Ombudsstel le weiterge le i tet .  

2.3.2. Informationstätigkeit 

Die Ombudsstel l e  für Studierende veröffent l icht gemäß ihrem Arbei tsauftrag zur 

" Informations- und Serv icearbeit im Hochschulbereich" (§ 31 Abs. 2 HS-QSG 

2011 idgF) e ine Vie lzah l von Informationsbroschüren zu Themen, d ie im 

Rahmen der a l l tägl ichen Praxis-Erfahrungen im Hochschulbere ich aufgetreten 

und behandelt worden s ind.  Diese Infonnat ionstät igkeit wird sowohl on l i ne al s 

auch mi t  Druckwerken bewerkste l l igt . 

• Internet-Präsenz 

Die Homepage der Ombudsste l le für Studierende i st sowoh l unter 

www.hochschulombudsmann.at a ls  auch www.hochschulombudsfrau .at 
ansteuerbar. Nebst e inem Überb l ick über die Aufgaben und Zie le der 

Ombudsste l l e  für Studierende b ietet die Homepage die Mögl ichkeit ,  über das 

e lektroni sche Formular Kontakt mit der Ombudsstel le aufzunehmen . 

I nformationen über kommende Veranstaltungen s ind Im Bereich 

"Veranstaltungen - Vorschau" veröffentl icht ,  unter "Veranstal tungen -

Nach lese" s ind Tagungsberichte und Präsentationen nach l esen . 

Broschüren der Ombudsste l le für Studierende ( aus der "Stichwort?"-Serie, die 

"Werkstattberichte", d ie  " Informat ionen für Hochschu l -Ombudsdienste") s ind 

unter "Pub l i kationen" abru fbar. Eine neue Kategorie auf der  H omepage i st d ie  

Kolumne "Was i st? Wie geht?" 

Aus organisatorischen und budgetären Gründen werden derzei t  keine 

Kommunikationsmögl ichke i ten v ia Social Media ( Facebook,  Twitter, . . .  ) 

angeboten . 
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Die Betreuung der Homepage erfo lgt durch die Abtei l ung für 
Öffent l ichkeitsarbeit des Bundesmin i steri ums für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft, Verwaltungsbereich Wissenschaft und Forschung. 

Gegenüber 20 1 4  hat s ich die Anzah l der Besuchsfrequenz der Homepage 

erheb l ich erhöht, auf rund 5 300 Besucherinnen und Besucher pro Monat .  

Anza h l  der H om epage-Besu c h e  

• Die "Stichwort"-Broschüren 

Die  Broschüren der "Stichwort"-Serie der Ombudsste l l e  für S tudierende s ind 

mitt lerwei le  zu Klassikern geworden und befassen s ich mit spezie l len Themen 

rund ums Stud ium mit detai l l i erten I nfonnationen , Gesetzesverwei sen und Web

Links .  Sie werden b i s  zu zweimal im Jahr überarbeitet und an neueste 

Rege lungen angepasst .  D ie  St ichwörter wurden und werden entsprechend den 

Erfahrungen aus der A l l tagsarbeit der Ombudsste l l e  für Studierende ausgewähl t  

und laufend aktual i s iert (z . B .  amtswegiges Aufgre ifen von Anl iegen, APS  -

Akademische Prüfste l le ,  g le ichgesch lecht l iche Partnerschaften , P lagiat ,  
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Z ustimmungserklänmg etc . ) . Derze i t  umfasst die "Stichwort"-Serie fo lgende 

Broschüren:  

• Stichwort? Stud ium!  
• 

• 

• 

• 

Stichwort? Fachhochsch ulstud ium!  

Stichwort? Doktoratsstud ium!  

Stichwort? Privatuniversitäten! 
Stichwort? International studieren! 

• Stichwort? Stud ieren mit Beh inderung! 
• Stichwort? Stipend ium!  

• Downloads der "Stichwort" Broschüren 

Al l e  Broschüren stehen auf der Homepage www.hochschu lombudsmann .at 

bzw . www.hochschulombudsfrau.at zum Down load zur Verfügung und können 

auch in  gedruckter Form bezogen werden . 

Was die Downloads der "Stichwort" - Broschüren anbelangt ist  "Stichwort? 

Studium ! "  560 mal ,  "St ichwort? Fachhochschu l studium ! "  50 1 mal ,  "Stichwort? 

St ipendium ! "  239  mal , "Stichwort? Doktoratsstu d ium ! "  1 87 mal ,  "Stichwort? 

I n ternat ional  studieren ! "  1 68 mal,  "Sichtwort? Studieren mit Behinderung !"  94 

mal und "Stichwort? Privatuniversi täten ! "  66 mal im Berichtszeitraum 

heruntergeladen worden .  

• "Informationen für Hochsch ul-Ombudsdienste - IHO" 

Als  Periodikum gibt es zweimal im Jahr die " Informationen für Hochschu l 

Ombudsdienste ( IHO)". Hauptthemen s ind Informationen über Bestand und 

Entwick l ung sowie die Diskussion von Themen des hochschu l i schen 

Ombudswesens im In - und Ausland, Beispie le guter ( Verwal tungs)-Prax is ,  

Veranstaltungsankündigungen und -rückbl icke sowie L i teraturh inweise .  
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• Werkstattberichte 

In d ieser Pub l ikat ionsreihe nachzulesen s ind I nhalte, Z ie le  und Ergebnisse von 

Veranstaltungen , die von der Ombudsste l le für Studierende organi s iert und 

durchgefuhrt wurden . Im Berichtszei traum erschienen die folgenden Ausgaben: 

• Werkstattbericht 1 4 : Plage: P lagiat ! Wie erkennen? Wie vermeiden? Wie 

bekämpfen? 

• Werkstattbericht 1 5: Hochschulen für die zweite Lebenshälfte: Neue 

Herausforderungen 

• Werkstattbericht 1 6: Z ur S i tuation internationaler Studierender i n  
Österreich: Studien information,  Z ulassung, Einrei se, Sprache, Ku ltur, 

Studium, Arbeiten, Niederlassung 

• Tätigkeitsberichte 

Gemäß § 3 1  Abs.  7 hat d ie  Ombudsste l l e  für Studierende e inmal jährl ich e inen 

Tätigkei tsbericht an den Bundesmini ster für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft sowie an den National rat vorzu legen . Gegenstände dieser Berichte 

s ind ein a l lgemeiner Tei l ,  e in S tat ist i k-Tei l ,  die Beschreibungen von Anl iegen, 

Vorschläge an Organe und Angehörige von Hochschu l inst i tut ionen sowie an 

den Gesetzgeber, des wei teren Resümee und Ausb l ick .  Sie werden sowohl 

gedruckt ( darunter 60 Pfl ichtexemplare zur parlamentari schen 

Wei terbehand lung) als auch wortgleich auf den Homepages des Parlaments und 

der Ombudsstel le tur Studierende e lektron isch veröffent l icht .  
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2.3.3. Tagungen, Messen 

• Veranstaltungen im Rahmen des institutionalisierten Dialogs 

Z u  einer weiteren Aufgabe der Ombudsste l l e  für Studierende gehört gemäß § 3 1  

Ab . 2 H S-QSG 20 1 1 der institutiona l i s ierte Dia log mit den Anspruch gruppen. 

Fo lgende Themen wurden Im Berichtszei traum Im Rahmen von 

Spezial veranstaltungen der Ombudsste l l e  für Studierende behandelt: 

• Arbeits-Tagung "Hochschulen für die zweite Lebenshälfte: Neue 

Herausforderungen" 

Diese Tagung am 2 1. November 20 1 4  in  Salzburg i n  Kooperation mit  der 

I n i t iat ive "Un i  55-PLUS" der Universität Salzburg widmete s ich dem 

demografischen Wandel der Gese l l schaft und dem steigenden I nteresse an 

B i ldung bei  Personen in der zweiten Lebenshäl fte. 

Abb. 8:  Stefa n Poh l m a n n, Hochsc h u l e  fü r a n gewandte W issenschaften 

M ü n c h e n ;  Vizerektor fü r L e h re Erich M ü l ler, Universität Salzburg; 

Rosemarie K u rz, Un iversität G raz; Silvia Dabo-Cruz, Fra n kfu rt; H a ns 

M oser, Universität In nsbruck; A n ita M o l d -W i n k ler, F H  Krems; G e rti 

Z u p a n ich,  Wien ; Pa u l  Kel ler m a n n ,  KJage n fu rt; Leoncio L a ra Saenz;  U rs 

B a u m a n n ,  55 Pl us Salzbu rg; J osef Leidenfrost, O mbudsstel l e  
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Bis lang s ind jedoch nur ganz wen Ige B i ldungseinrichtungen Österreichs auf 

diese neuen Herausforderungen eingegangen .  

I n  unterschiedl ichen Fonnen von Studiengängen werden vere inzel t  an 

österre ich ischen Hochschul i nst i tut ionen sogenannte "Sen iorenstudien" 

angeboten, wie beispiel sweise an der Univers i tät Salzburg das Studium "Uni 5 5 -

PLUS", an  der Universität K lagenfurt das Seniorstud ium " Liberale" und am 

IMC Krems "uni -aktiv-p lus". I m  Rahmen d ieser Tagung wurde auf die 

Notwendigkeit der I mp lementierung solcher Studien im H inb l ick auf den 

gese l l schaft l ichen, persön l ichen und sogar gesundhe i t l ichen Nutzen solcher 

Wei terb i ldungsmögl ichkeiten für Personen im  rei fen Al ter h ingewiesen . 

Themat i s iert wurden aber auch Herausforderungen wie die finanzie l l en 

( Gebühren ! )  oder verwal tungstechnischen Aspekte (on- l ine-Verwaltung) im 

Rahmen derartiger Proj ekte und In i t iat iven.  

E inigkei t  herrschte unter den Anwesenden darüber, dass Seniorenstudien 

verstärkt und flächendeckend aufgebaut werden und die Hochschu l inst i tut ionen 

Autonomie bei der Gründung und Organ i sation d ieser Studien behalten so l len .  

Derzei t  bestehende Studien Angebote s ind oftmals  auf den " good will " 
e inzelner Personen zurückzuführen bzw. davon abhängig. Daher wurde 

diskut iert, inwiefern e ine gesetz l iche Verankerung solcher Studienangebote, 

beispie l sweise im Universitätsgesetz im Bereich der Aufgaben von öffent l ichen 

Universitäten s innvo l l  wäre . 

• "Arbeits-Tagung:  "Zur Situation internationaler Studierender in 

Österreich. Zulassung, Einreise, Sprache, Kultur, Studium, Arbeiten, 

Niederlassung" 

Diese Tagung fand am 27 . Apri l 20 1 5  an der Johannes-Kepler-Un ivers i tät L inz 

statt und wurde in Kooperat ion mit  d ieser Univers i tät, mi t  der Österreichi schen 

Austauschdienst GmbH ,  der Österre ich ischen Hochschül erinnen- und 

Hochschülerschaft sowie dem Bundesmin i sterium für Wissenschaft, Forschung 

und Wirtschaft veranstaltet . 
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I m  Rahmen der Hauptreferate wurde ein Überb l ick über die Anforderungen an 

Studierende aus dem Aus land gegeben, d ie in Österreich e in Studium anstreben 

bzw. betreiben. Expert innen und Experten aus mehreren Bereichen gingen auf 

die im Tagungst itel erwähnten Bereiche e in. Die Tei l nehmerinnen und 

Tei lnehmer beri eten die Si tuation bezügl ich der zu bewält igenden 

bürokrat i schen Wege bei Z u lassung, Einrei se und Niederlassung in Österre ich.  

Außerdem wurden Faktoren für e ine "Wi l lkommenskul tur" diskutiert und wie 

d iese gestaltet werden kann bzw . so l l. 

I n  den Arbeitsgruppen konnten die Anwesenden ihre persön l i chen Erfahrungen 

e inbringen, auf bestehende Herausforderungen und Probleme aus i hren 

Wahrnehmungen e ingehen sowie Vorsch läge zu Verbesserungen vorbringen. 

Abb. 9 :  v.l .n.r. D i rekto r i n  M argarete Kernegger, V o rst u d i e n l e h rgang W i e n ;  Hein z  

Kaspa rovsky, E N IC N A R l C  A ustria ;  Hei d i  Esca-Sc h e u r i n ger, F HK ;  Sa n d ra 

M a h mo u d, B M E IA ;  Rektori n Eva Werner, F H  Kre ms; D ietm a r  Hudsky, B M l ;  

M ic h al Fedak, SA IA B ratisl ava ; J osef Leidenfrost; Kan ita Halkic,  ÖH

B u n d esvertretu ng;  Roland Ste i n acher, Un iversität Wien ; V izerektori n fü r 

I n ternati o n a les Sylvi a Ha hn, Un iversität Salzbu rg; M a rkus Bayer, Un iversität 

Salzbu rg; B a rbara Tasser, Un iversität Innsbru ck; So ma A ssad, ÖH

B u n d esvertretu ßl!: E ri c h  T h ö n i. .. R u nder Tisch Hochsc h u lbild u n Q  G lobal" 
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Tät igkeitsberich t  20 1 4/ 1 5 der Ombudsstelle fü r  Studierende 

Unter den Tagungste i lnehmerinnen und -tei lnehmern herrschte E in igkeit 

darüber, dass i nternationale Studierende e inen hohen Mehrwert für die 

heimischen Hochschu l inst i tut ionen darstel len . Daher i st es auch eine wichtige 

Aufgabe a l ler Verantwort l ichen, d ie bestmögl iche Integration zu fördern und ein 

funktione l les Ambiente zu gewährlei sten . Empfeh lungen zur Verbesserung der 

S i tuation internat ionaler Studierender in Österreich s ind : 

- e in verbessertes I nformationsmanagement durch Hochschu l i nsti tutionen zu 

eigenem Profi l  und Lei tungen, aber auch in  · anderen Bereichen wie i n  der 

Sozia l - und Krankenversicherung, im Arbei tsrecht etc . 

- d ie Ausweitung bestehender Betreuungsangebote wie  z .B .  das "Buddy

System" für Programmstudierende und die Öffnung solcher M aßnahmen auch 

für a l l e  anderen Studierende aus dem Ausland - die Vergrößerung der Angebote 

von intensiven und bedarfsorientierten Sprachkursen 

- die Erste l lung fremdsprach l icher Informat ionen zur Information und 

Aufklärung über formalj urist ische Vorgänge und Verfahren im Studien- und 

Organisationsrecht 

- die Förderung der interkul ture l len Kompetenzen bei Lehrpersonal und 

admin istrativem Personal an Hochschu l inst i tutionen 

• Fachtagu ng "Diskrimin ierung an Hochschulen :  Alter, Behinderung, 

Bekenntnis, Geburt, Geschlecht, Klasse, Rasse, sexuelle Orientierung, 

Stand" 

Am I .  Jun i  1 0 1 5  fand diese gemeinsame Arbei tstagung der Universi tät für 

Musik und darstel l ende Kunst Graz, der ARGE GLUNA, der Österre ich ischen 

Hochschüleri nnen- und Hochschülerschaft ,  der Ombudsste l l e  für Studierende 

und des B undesmin i steri ums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft an der 

Universi tät für Mus ik und darste l l ende Kunst Graz statt . 
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Tätigkeitsbericht  20 1 4/ 1 5  der Ombudsstelle für Studierende 

Trotz gesetzl icher Rege l ungen 

gegen D iskrimin ierung kann es 

im Hochschu la l l tag zu Fäl l en von 

D i skrimin ierung, vermeint l icher 

oder tatsäch l icher, kommen . N ur  

e I n  Tei l  derart iger Vorfa l l e  wird 

an die Anlaufste I l en für Dis

krimin ierungsfa l le  WIe z .  B .  

G leichbehandlungsanwaltschaft, 

Behindertenanwaltschaft, hoch

schu l i sche Ombudsste l len oder 

das Wissenschaftsmin isteri um im  

Rahmen der Rechtsaufsicht 

herangetragen .  

I n  mehreren 

aufgezeigt, i n  

In  welchem 

Vorträgen wurde 

welcher Fonn und 

Ausmaß Dis

Im Hochschul-krimin ierungen 

al ltag unter Studierenden, 

Diskriminierung darf keinen Platz 
an Universitäten haben! 

Begrüßun gsrede des ÖH-Vorsitzenden zu r Tagung 
" Diskriminierung an Hochschulen" 
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Wissenschaft l erinnen und Wi ssenschaft ler sowIe unter Lehrenden entstehen 

kann und welche offizie l len Stel len an Hochschul inst i tut ionen dabei angerufen 

werden können (wie  die Arbeitskre ise für G leichbehandlungsfragen, 

Schiedskommiss ionen an öffent l ichen Universi täten oder 

Beschwerdekommiss ionen an Fachhochschulen) .  D iskutiert wurde zudem, 

welche recht l ichen Rahmenbedingungen und I nstanzenzüge im Hochschulrecht 

bei  Diskrimin ierungstatbeständen gegeben s ind .  

I n  den Arbei tskre isen ste l l te s ich heraus, dass sowohl beim Rech tsschutz a ls 

auch bei  der Implementierung von Bestimmungen noch Handlungsbedarf 

besteht. 
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• Messen 

Mitarbeiterinnen und M itarbei ter der Ombudsstel le für Studierende waren im  

Berichtszeitraum be i  den folgenden, spezi e l l  Studierendenthemen gewidmeten 

Messen dabei : bei den Berufs- und S tudien infonnat ionsmessen ( BeSt) vom 22 .  

b i s  24 .  Oktober 20 1 4  i n  I nnsbruck,  vom 27 . b is  29 .  November 20 1 4  i n  

K lagenfurt sowie in  der Wiener Stadthal l e  vom 5 .  b is  8 .  März 20 1 5 . 

• Tag der Offenen Tür am Nationalfeiertag am Minoritenplatz 

Am Nationa lfeiertag war die 

Ombudsste l l e  fur Studierende wie in  

den vorangegangenen Jahren ( schon 

seit 2003 ) beim Tag der Offenen Tür im 

Palais Starhemberg am Minoritenp latz 

5 mit e inem e igenen S tand präsent. 

Vizekanzler und Wissenschaftsmin ister 

Dr. Reinhold M i tterlehner besuchte 

dabei auch die Koje  der Ombudsste l l e .  

A b b .  J 0 :  Vizekanzler u n d  B u ndes m i n ister fü r W issenschaft, Forsc h u n g  u n d  

W i rtschaft D r .  Rei n h old M itterlehner beim T a g  d e r  offenen T ü r  

• Teilnahme an weiteren Veranstaltungen 

Bei fo lgenden nationalen und internationalen Veranstaltungen, j ewei l s  auf 

E in ladung der Veranstalter, war die Ombudsste l l e  für Stud ierende vertreten : 

• Tagung der Österreich ischen Verwal tungswi ssenschaftl ichen Gese l l schaft 

in E i senstadt im September 20 1 4  ( Referat : " Anwaltschaften und 

34 

III-227 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)34 von 100

www.parlament.gv.at



Tätigkeitsbericht 20 1 4/ 1 5 der Ornbudsstelle für Studierende 

Ombudsstellen als Partner der Verwaltung - Erfahrungen aus der Praxis: 
Die Ombudsstelle für Studierende " )  

• Jahrestagung des mexikani schen Hochschulombudsnetzwerkes REDDU 

im Oktober 20 1 4  in  Mex iko ( Referat "Estructura de las Defensorias 
Universitarias en Europa: Descripcion de la Situacion Actual ' ') 

• EAI E-Spot l ight Semi nar in  Berl in im Dezember 20 1 4  ( Referat "Higher 
Education Ombudsmen: Resort of last Help and of last Hope? 

"
) 

• I n stitut fur Umwe l t, Friede und Entwick lung, Tagung zum Thema 

" Studierende aus Entwicklungsländern neue Chancen, neue 
Herausforderungen " in  Wien, Arbeitst i sch 2: Angebot österreichischer 

Hochschulen für S tudierende aus Entwick lungs ländern 

• Jahrestagung der BeVeOm in Wuppertal im September 20 1 5  ( Referat 

" Hochschulombudsstellen in Europa im Herbst 20 1 5  " )  

2.4. Stellungnahmen zu Gesetzen 

Z u  Gesetzesentwürfen verfasste d ie Ombudsste l le  für Stud ierende 20 1 4/ 1 5  

mehrere Ste l l ungnahmen, in  denen s ie  d ie Erfahrungen aus den Tätigkeiten in  

der Praxis des Hochschu lsektors e infl ießen l ieß .  Diese s ind auf der Homepage 

der Ombudsste l l e  unter dem M enü-Punkt "Ste l l ungnahme zu Gesetzen" 

e insehbar. Im Berichtszeitraum sind folgende S tel l ungnahmen abgegeben 

worden : 

Stell ungnah me zum Entwurf e iner Änderung des Universitätsgesetzes 2002 

- UG 

Wien, 28. Oktober 201 4  

Die Ombudsstelle für Studierende (nachfolgend: OS) im Bundesministerium für 
Wissenschafi, Forschung und Wirtschaft (www. hochschulombudsmann. at bzw. 
www. hochschulombudsfrau. at) gibt zu oberwähntem Entwurf basierend auf den 
Erkenntnissen aus drei einschlägigen öl/entlieh zugänglichen Veranstaltungen 
zum Thema " Plagiat ", am 1 3. Oktober 20 1 4  an der Leopold-Franzens-
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Un ivers ität J nns bruck (siehe http: //www. hochsehulombudsmann.at/nachlese/) , 
am 1 6. Oktober 20 1 4  an der Univer. ität ßir Musik und Darstellende Kunst Wien 
(siehe 
http://www. uniko. ae. at/wissenswertes/termine/un iko veranstaltungen/index. php 
?cal sel=2014- 1 0 ) und am 20, Oktober an der Leopold-Franzens- Universität 
lnnsbruck (http://www. oehweb.at/) sowie aus eigenen Erfahrungen aus den 
Kontakten mit Studierenden zu ihren A nliegen (gem. § 3 1 ,  A bs 1 HS-QSG 20 1 1) ,  
mit ÖH- Vertreterinnen und -vertretern, mit  autonomen 
Studierendenvertreterinnen und -vertretern sowie mit Universitätsorganen 
fristgerecht folgende Stellungnahme ab: 

Das Vorhaben, die Vereinbarkeit von Studium und Beruf für alle 
Universitätsangehörigen mit Betreuungspjlichten für Kinder und 
pjlegebedürftige A ngehörige in § 2, 13 explizit zu verankern, wird begrüßt. 
A ufgrund einschlägiger ho. bekanntgewordener A nliegen sind derartige 
Betreuungspjlichten für Studierende wiederholt als 
Studienzeitverzögerungsgründe aufgetreten und bedürfen in der Tat einer 
besseren Wahrnehmung in den einschlägigen Reglements der öffentlichen 
Universitäten. 

Die in § 1 4  h (8) vorgesehene Präzisierung mittels näherer Bestimmungen zur 
STEOP erscheint sinnvoll und ist ebenfalls zu begrüßen. 

Die in § 1 9  (2a) vorgesehenen (Straj)Bestimmungen bei Plagiaten und anderem 
Vortäuschen von wissenschaftlichen Leistungen wird aus mehreren Gründen 
kritisch zu sehen sein: 

Von den in Satzungen festlegbaren " Vorgangsweisen bei Plagiaten " sollten 
auch Proseminar- und Seminararbeiten erfassbar sein, da allfälliges Plagiieren 
auch VOR Diplom- und Masterarbeiten oder Dissertationen m�fireten kann. 

Der " allfällige A usschluss vom Studium " relativiert diese Maßnahme. 
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Tätigkeitsbericht 201 4/ 1 5 der Ombudsstel le fü r  Studierende 

Der A usschluss " von höchstens zwei Semestern " relativiert diese Maßnahme. 

Das " wiederholte Plagiieren " relativiert den Tatbestand des Plagiierens und 
lässt Unklarheit über das A usmaß der Wiederholungen (und deren " amtliche " 
Erfassung pro Universität respektive im Verbund aller in einer bestimmten 
Studienrichtung in Frage kommenden anderen Universitäten). 

Zu § 51  (2) 3 1  ist anzumerken, dass der hier normierte Plagiatsbegriff 

Unschärfen gegenüber der Betreuungsarbeit von studentischen A rbeiten 

durch Betreuende enthält, da z. B. Theorien und Hypothesen von Betreuenden 
der A usgangspunkt für solche Arbeiten sem können. Vortäuschen 
wissenschaftlicher Leistungen durch " Ghostwriting " wird in § 5 1  (2) 32 zwar 
aufgegriffen, jedoch nicht näher definiert, welche Arten von Hiffestellungen 
dabei unzulässig sind. 

Generell ist darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich guter wissenschaftlicher 
Praxis (und damit der Vermeidung von Plagiaten) Präventivmaßnahmen 

gegenüber Sanktionsmaßnahmen der Vorrang einzuräumen ist und auf die 
Besonderheiten des Einzelfalles Rücksicht genommen werden muss. Über die 
bereits bestehenden A nti-Plagiats-Regelungen und deren (tw. extreme) 
Unterschiede geben mehrere parlamentarische A nfragen und deren 
Beantwortungen aus der XXIV Gesetzgebungsperiode A uskunft. 

Um A nsprechpersonen bzw. Stellen vor Ort, die sich mit Plagiatsthemen 

befassen, jlächendeckend zur Verfügung stellen zu können (es gibt dzt. bereits 
einige Kommissionen / Ombudsstellen zur Wahrung der guten 
wissenschafilichen Praxis an öffentlichen Universitäten sowie an vier 
öffentlichen Universitäten auch eigene Ombudsstellenfür Studierende), sollte im 
§ 14, Qualitätsmanagement zur Qualitäts- und Leistungssicherung, wie bereits 
beim URA'G 2008 angedacht, die Möglichkeit zur Einrichtung (bzw. 
" Offizialisierung ") solcher Stellen gesetzlich erfasst werden (und auch als 
Thema in die nächsten Leistungsvereinbarungen aufgenommen werden). 
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Um eine Einführung von Studierenden in gute wissenschaftliche Praxis zu 
gewährleisten, sollte im § 66 (4) zusätzlich zu den dort angeführten Themen, 
über die Studienanfängerinnen und -anfänger seitens der Universitäten zu 
informieren sind (i, e. über die wesentlichen Bestimmungen des 
Universitätsrechts und des Studienförderungsrechts, die studentische 
Mitbestimmung in den Organen der Universität, die Rechtsgrundlagen der 
Frauenförderung und den gesetzlichen Diskriminierungsschutz, das Curriculum, 
das Qualifikationsprofil der Absolventinnen und der A bsolventen, die 
Studieneingangsphase, das empfohlene Lehrangebot in den ersten beiden 
Semestern sowie insbesondere über die Zahl der Studierenden im Studium, die 

durchschnittliche Studiendauer, die Studienerfolgsstatistik und die 
Beschäjiigungsstatistik) auch explizit das Informieren über das korrekte 

Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten zur Verhinderung von Plagiaten sowie 

die Maßnahmen bei Vergehen enthalten sein. 

Der in den " Maßnahmen " ausdrücklich hervorgehobene Rechtsschutz bei 

vorübergehendem A usschluss vom Studium und die Möglichkeit von 

rechtsformlichen Verfahren sind aus ho. Sicht aufgrund des Fristenlaufes bei 
derartigen Ver

f
ahren kritisch zu sehen. Aufgrund möglicher 

Begleiterscheinungen wie (vorübergehender) Wegfall der Studien- bzw. 
Familienbeihil

f
e, von (Auslands)Stipendien, des studentischen 

Versicherungsschutzes, der ÖH-Mitgliedschaft sowie der Gesamtstudiendauer 
bei Unterbrechung sollten andere Maßnahmen (A bmahnung, zeitlich begrenzter 
A usschluss von Prüfungsantritten . .  . )  als der vorübergehende A usschluss 
überlegt werden. 
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Tätigkeitsbericht 20 t 4/ t S  der Ombudsstel le für Studierende 

Stel lungnah me der Ombudsstelle fü r Studierende zum Entwu rf eines 

Bundesgesetzes, mit  dem das BFA-Einrichtungsgesetz, das B FA

Verfah rensgesetz, das Asylgesetz 2005, das Fremdenpol izeigesetz 2005, das 

Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz und das G rundversorgungsgesetz -

Bund 2005 geändert werden ( Fremdenrechtsänderungsgesetz 20 1 5  - FrÄG 

20 1 5) 

Wien, 23. März 20 15  

Die Ombudsstelle für Studierende (nachfolgend: OS) im Bundesministerium für 
Wissenschaji, Forschung und Wirts eh aji (www.hochschulombudsmann. at bzw. 
www. hochschulombudsfrau.at) gibt zu oberwähntem Entwurf,' basierend auf den 
Erfahrungen aus den Kontakten mit Vertreterinnen und Vertretern der 
Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaji auf allen Ebenen 
(gem. § 3 1 ,  A bs 1 HS-QSG) sowie mit autonomen Studierendenvertreterinnen 
und -vertretern und daraus resultierender einschlägiger Darstellungen im 
Tätigkeitsbericht der OS für die Jahre 201 2/13/1 4 fristgerecht folgende 
Stellungnahme ab: 

Zu § 1 9  A bs 7 NA G des Entwurfs: 

Die Zustellung von A ufenthaltstiteln an sich rechtmäßig im Inland aufhaltende 
Fremde zu eigenen Handen wird als Begünstigung für die A ntragstellerinnen 
und AntragssteIler erachtet. Darüber hinaus sollte die Möglichkeit der 
Ersatzzustellung erwogen werden. 

Zu § 2 1  NA G des Entwurfs: 

Eine Ausweitung der A ntragstellerinnen und AntragssteIler auf A ufenthaltstitel 
stellt eine positive A'nderung des Gesetzes dar, da nicht ausschließlich auf die 
Staatsangehörigkeit abgestellt wird, sondern auf die A bsolvierung einer 
österreichischen Reifeprüfung im In- oder A usland. 
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Stellungnahme  der Ombudsstelle für Studierende im B undesministeriu m  

fü r Wissenschaft, Forsch ung und Wirtschaft zum Entw urf einer Änderung 

des Universitätsgesetzes 2002-UG (do.GZ: BMW FW-52.250/0080-

WF/IV/6/20 1 5) 

Wien, 20. A ugust 20 1 5  

Die Ombudsstelle für Studierende (nachfolgend OS) im Bundesministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (www. hochschulombudsmann. at bzw. 
www. hochschulombudsfrau. at) gibt zu obererwähntem Entwurf aus 
Wahrnehmungen ihrer Tätigkeit sowie eigenen Erfahrungen durch Kontakte mit 
Studierenden (gern § 3 1  Abs 1 HS-QSG 20 1 1) ,  mit ÖH- Vertreterinnen und
vertretern, mit autonomen Studierendenvertreterinnen und -vertretern sowie mit 
Vniversitätsorganen fristgerecht folgende Stellungnahme ab: 

Ad § 60 Ob):  

Die kontextuelle Verwendung des Begriffes " Orientierungslehrveranstaltungen " 
ist aus studienjahr- bzw. semesterorganisatorischer Realität (vgl. den Begriff 

" lehrveranstaltungsfrei " im § 52 vorliegenden Gesetzes) nicht korrekt. 
Stattdessen wäre (so wie in den Erläuterungen) der Begriff " fnjormations- und 
Orientierungsveranstaltungen " zu verwenden. 

Die A ufnahme der Formulierung " . . .  in deren Rahmen eine Einführung in die 
gute wissenschaftliche Praxis zu geben ist " (in der seinerzeitigen Stellungnahme 
der Ombudsstelle für Studierende zur VG-Novelle 20 1 4  vorgeschlagen, siehe 
Tätigkeitsbericht der Ombudsstelle für Studierende 20 1 3/1 4, p. 42) wird 
ausdrücklich begrüßt. 

Die A ufnahme eines ausdrücklichen Hinweises auf die im HS-QSG 20 1 1  § 3 1  
(3) determinierte Möglichkeit eines jeden oder einer jeden Studierenden sowie 
eines jeden Studien interessenten oder jeder Studieninteressentin, sich in 
A nliegen des Studien-, Lehr-, Pri�fitngs-, Service- und Verwaltungsbetriebes an 
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Tätigkeitsbericht 201 4/ 1 5 der Ombudsstclle fü r  Studierende 

die Ombudsstelle für Studierende Im BMWFW wenden zu können, wird 
neuerlich vorgeschlagen. 

A d  § 6 1  (2): 
Die ersatzlose Streichung der Nachfrist wird abermals vorgeschlagen, da das 
Offenhalten der Zulassungsmöglichkeit bis Mitte eines jeweils laufenden 
Semesters ezner seriösen Ressourcenallokation SOWIe ökonomischen 
Verwaltungsabläufen entgegenstehen und zn vielen Disziplinen 
Lehrveranstaltungen stringent in der jeweils ersten Oktober- oder März- Woche 
beginnen. 

A d  § 62 (1)-(4): 
Die gängige A lltagspraxis zeigt, dass Fortsetzungsmeldungen nicht aktiv von 
der oder dem Studierenden getätigt werden (wobei gesetzlich auch nicht 
normiert ist, wem gegenüber und wie diese Fortsetzungsmeldungen zu tätigen 
sind), sondern auf der Vorschreibung des jeweiligen Studien- und Studierenden
oder nur des Studierendenbeitrages für das jeweilige folgende Semester durch 
die Universität und die fristgerechte Begleichung des erforderlichen Betrages 
durch den Studierenden oder die Studierende beruhen. 

Aus etlichen A nlassfällen bei der Ombudsstelle ist ersichtlich, dass bei Nicht
und I oder Fehleinzahlungen die nachfolgenden Wiederholungs-A ufforderungen 
teilweise automationsunterstützt ohne individuelle Namensnennung und ohne 
Zustellüberprüfung erfolgen und dadurch mitunter Fristen von Studierenden 

NICHT notwendigerweise ausschließlich selbstverschuldet von diesen versäumt 
werden. In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen (" unvorhersehbar ", 
" unabwendbar ") mit unverhältnismäßig negativen Konsequenzen (z. B. 
Umstellung in ein neues Curriculum kurz vor Abschluss) ist daher eine 
Ermessensbestimmung bei Nicht-IFehleinzahlungen zu überlegen. 

Konkrete Anliegen zu nicht bzw. nicht korrekt einbezahlten Studien- und 
Studierendenbeiträgen sollten von der zulassenden Stelle im A uftrag des fiir 
Zulassungen zuständigen Organs, in Fällen lediglich nichteingezahlter 
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Tätigkeitsbericht 20 1 4/ 1 5 der Ombudsstel le fü r  Stud ierende 

Studierendenbeiträge mit der jeweiligen Hochschülerinnen- und 
HochschülerschaJt, überprüft werden können. Die Einzelentscheidungen über 
spezielle Tatbestände liegen beim für die Zulassung zuständigen Organ. 

Ad § 64 (1) 7. und 8. : 

Diese Präzisierungen werden ausdrücklich begrüßt. 

Ad § 66 (1):  
" A uf den Bedarf berufstätiger Studierender ist Bedacht zu nehmen. " erscheint 
angesichts ho. bekannter A nlassfälle in der universitären A lltagspraxis GL�fgrund 
mangelnder Determiniertheit der Begrifflichkeiten nicht durchführbar zu sein. 

A d  § 66 (3): 
Die Begrenzung auf J 0 ECTS-Anrechnungspunkle ist aus ho. Sicht zu streichen. 

Ad § 6 7  (1):  
A ufgrund einschlägiger Erfahrungen aus der A lltagspraxis sind Beurteilungen 
von wissenschafilichen oder künstlerischen Arbeiten während e iner 
Beurlaubung NICHT zu untersagen, wenn diese Arbeiten unmittelbar im 
Semester vor einer Beurlaubung eingereicht worden sind, damit bei 
Weiterführung des Studiums nach Beendigung der Beurlaubungen dem bzw. der 
Studierenden keine weiteren Studienzeitverlängerungen entstehen. 

Ad § 71 (5): 
Die angeführte A ufschlüsselung zum Begriff " nichttraditionell " erscheint 
angesichts fehlender Detail-Definitionen (auch in den Erläuterungen) nicht 
schlüssig. 

A d  § 79 (1): 
Wie schon In früheren Stellungnahmen angeregt, sollte die Frist für 
Antragsstellungen auf A ufhebung einer Pri�fimg wegen schweren Mangels auf 
vier Wochen ab Bekanntgabe der Beurteilung verlängert werden. Der Begriff 
" schwerer Mangel "  ist durch " Mangel "  zu ersetzen. 
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T ätigkeitsbericht 20 1 4/ 1 5  der Ombudsstelle für Studierende 

Ad § 79 (6) : 
Dass Studierenden bei A ufnahmeverfahren Einsicht zn die 
Beurteilungsunterlagen und in die Prüjimgsprotokolle zu gewähren ist, wenn er 
oder sie dies innerhalb von drei Monaten ab Bekanntgabe der Beurteilung 
verlangt, ist zu begrüßen (siehe ho. j{nderungsvorschlag der Ombudsstelle in 
deren Tätigkeitsbericht 2013/14) . Der Begriff " Studierende/r " wäre 
korrekterweise durch " Studienwerberinnen " bzw. " Studienwerber " zu ersetzen. 

Ad § 85: 

Die vorgesehene Neureglung wird ausdrücklich begrüßt. 
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Tätigkeitsbericht 20 1 4/ 1 5 der Ombudsstellc für Studierende 

3.  J .  Studierendenzahlen 
3 .2. A nliegen 

3. STATISTIKEN 

3.1. Studierendenzahlen 

I m  fo lgenden Unterkapitel dieses Tätigkei tsberichts 

Studi erendenzah l en fur das Studienjahr 20 1 4 / 1 5  erläutert .  

werden die 

I n  der Hochschulstat ist ik werden die Studierendendaten pro Hochschu l -Sektor 

zu untersch iedl ichen Terminen erfasst . Es gibt daher keine Zahlen zu einem 

e inhei t l i chen Stichtag. A l l e  h ier abgefragten Werte s ind aus dem Wintersemester 

20 1 4 / 1 5 .5 

3. 1 . 1 .  "Studierende" 

An al l en öffent l ichen Universi täten (gemäß § 6 UG 2002 idgF) i n  Österreich 

waren zum St ichtag, dem 2 8 .  Februar 20 1 5 , 304 . 1 00 Studierende6 fur ein 

5 Studierenden-" euzugänge" z u  Beginn d e s  Sommersemesters 20 1 5  ( dort w o  systemi sch 
mögl ich ;  nicht m ögl ich z.B.  bei jah reszykl i schen Studien) s ind in die in diesem 
Tätigkeitsbericht verwendeten Stat i st iken n i cht e ingearbei tet 

6 Quel len :  S tudi erende an ö ffent l ichen Universi täten:  https ://suasprod.noc
sci ence.at/XLCubedWeb/W ebF orm/Show Report.aspx?rep=004+studierende%2IDO 1 +universi 
t%uOOe4ten%2ID03+studierende+nach+universi t%uOOe4ten .xm l &toolbar=true 
Senioren-Studierende an öffentl i chen U n i versi täten : https://suasprod .noc
sci ence.at/XLCubedW eb/W ebF orm/Show Report. aspx ?rep=O 1 2+statisti sches+taschenbuchlOO 
2+studierende/007+ 2- 1 O+senioren
studierende+nach+un iversit%C3%A4ten.xml&toolbar=true 
Studierende an F achhochschulen:  https ://suasprod.noc
sci  ence. at/XLCubedW eb/W ebF orm/Show Report. aspx? rep=004+studierende%2ID02+fachhoc 
hschulen%2ID03+studi erende+an+fh+nach+erhalter. xml&toolbar=true 
Studierende an Pädagogi schen H ochschulen:  STAT IST I K  A USTR I A ,  Lehramt-Studierende 
an Pädagogi schen H ochschulen 20 1 4/ 1  5, H ochschulstati sti k .  Erste l l t  am 3. August 20 1 5 . 
S tudierende an Privatun i vers i täten : https ://suasprod .noc
science.at/XLCubedWeb/WebForm/S howReport.aspx?rep=004+studierende%2ID03+privatun 
iversi t%uOOe4ten%2ID02+studierende+nach+privatuniversi t%uOOe4ten.xml&toolbar=true 
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Tätigkeitsbericht 2 0 1 4/1 5  der Ombudsstel le für Studierende 

Studium zuge lassen . Dabei lagen der Frauenante i l  der Studi erenden bei 52 ,8 % 

und der Ante i l  der männ l ichen Studierenden bei 47,2 %.  220 .674 Studierende 

waren österreichische Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger und 27 ,4 % waren 

n icht-österre ichische Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger beziehungsweise 

S taaten lose. D ie  Studierenden über 55 Jahre (gemäß Klassi fizierung durch das 

Bundesmin i sterium für Wissenschaft ,  Forschung und Wirtschaft)  tei l ten s ich in 

d iesem Studienjahr auf 242 1 weib l iche Studierende und 1 509 männ l iche 

Studierende auf. 

Z um Stichtag 1 5 . November 20 1 4  waren an den (durch die AQ Austria Agentur 

für Qual i tätssicherung und Akkreditierung Austria akkredit ierten) 

österre ichischen Fachhochschulen insgesamt 45.660 Studierende zum 

Studium zuge lassen, 48 % davon waren weibl iche Studierende. 83 ,9  % der 

Studierenden an Fachhochschu len besaßen die österre ich ische 

Staatsbürgerschaft .  7 . 335  waren internationale Studi erende oder Staaten lose.  

M i t St ichtag 3 .  August 20 1 5  

stud ierten 1 5.356 Personen an 

( gemäß § 1 Abs. J sowie § 4 Abs.  I 

HG 2005 ) öffentlichen und p rivaten 

Pädagogischen Hochsch ulen sowie 

im Rah men privater Studiengänge. 

Der Frauenantei l lag mi t  76,8 % über 

dem Ante i l  der männ l ichen 

Studierenden .  95 ,9 % der 

Lehramtsstudierenden waren 

österre ich ische Staatsbürgerinnen und 

Staatsbürger. 

2 0 1 4  > Stati sti sches 
Taschen buch 

bm 
_. 
---. -... - -

9.287 Studierende haben im Studienjahr 20 1 4/ 1 5  an durch d ie  AQ Austria 

Agentur für Qual i tätssicherung und Akkredit ierung Austria akkredit ierten 

österre ichischen Privatunivers itäten stud iert .  Auch h ier überwiegt der 
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Tätigkeitsbericht 20 1 4/ 1 5 der Ombudsstel le für Studierende 

Frauenante i l  mit 6 1 ,6 %. Die mei sten in ternationalen Studierenden sind an 

privaten Universi täten zu verzeichnen, deren Ante i l  beträgt hier 39 , 1 %. 

In diesem Tät igkeitbericht sind mit "Studierenden" a l l e  Studierenden an den 

genannten Hochschu l - In st i tut ionen gemeint: männ l iche und weib l i che, 

transgender, in l ändische, internationale ,  staaten lose, ordent l i che, 

außerordent l iche, beurlaubte, prüfungsaktive und prüfungsinakt ive, mi t  

Behinderung und/oder chroni scher Krankheit sowIe n icht tradi t ione l le 

Studierende. 

Die Studierendenzahlen aller I nstitutionen-Kategorien (mit 

Stichtagsabweichungen) zusammengefasst ergeben für das Studienjahr 

2014 / 15 in toto 377.263 Studierende. 

3. 1 .2 .  "Studieninteressentinnen und -interessenten" bzw. 

"Studienwerberinnen und Studienwerber" 7 

Für diesen Personenkreis ,  der ebenfa l l s  i n  den Zuständigkeitsbereich der 

Ombudsste l l e  für Studierende fä l l t ,  gibt es keine einhei t l i che Terminologie .  

"Studieninteressentinnen u nd Stud ieninteressenten" wie im § 3 1  Abs . 1 HS 

QSG 20 1 1 erwähnt, "Studienwerberinnen und Studienwerber" gemäß § 7 1  b 

Abs. 1 UG 2002 ( an öffent l ichen Univers itäten) sowie § 1 1  Abs. 1 F HStG 1 993 

( an Fachhochschu len) und "Aufnah mewerber und Aufnahmewerberinnen" 

gemäß Erläuternder Bemerkungen zum HG 2005 , hier zu § 6 1  Abs. 2 HG 2005 

( an Pädagogischen Hochschu l en), s ind hochschul stat ist isch n icht erfassbar. Der 

j ewei l ige Status i st auch kein Erhebungskri terium bei der Erstbearbeitung e ines 

here inkommenden An l iegens durch die Ombudsste l le  für Studierende. Es erfolgt 

auch keine ausgewiesene Z uordnung in der stat ist i schen Auswertung der 

An l iegen im Berichtsze i traum. 

7 Zu den unterschi ed l i chen B egri ftl i chkei ten i n  hochschu l recht l i chen Gesetzen s iehe d ie  
Übers ichtsdarste l l ung i m  Anhang zu di esem Bericht .  
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T ätigkeitsbericht 20 1 4/1 5 der Ombudsstelle für Studierende 

I n  den früheren Tät igkei tsberichten der Ombudsste l l e  für Studierende wurden 

• Studieninteressentinnen und Studieninteressenten als "Personen ab 

dem dokumentierbaren Erstkontakt derse lben mit der I nst i tut ion, an der 

sie eine Z u lassung bzw. Aufnahme anstreben" definiert ,  

• Studienwerberinnen und Studienwerber a ls  "Personen ab Beginn des 

Z u lassungsverfahrens, ink l usive E instufungstests davor oder während 

desselben". 

M i t  der Änderung des Univers i tätsgesetzes 2002 und des 

Forschungsorgani sationsgesetzes vom Herbst 20 1 5  werden im § 7 1  b Abs .  1 

( gü l t ig ab 1 .  Jänner 20 1 6) werden erstmal s  "Studienwerberinnen und -werber" 

an öffentlichen Universitäten als [ .  . .} Personen, die an der betreffenden 
Universität die erstmalige Zulassung zu einem bestimmten Studium beantragen " 
gesetz l ich defin iert . 

An Fachhochschulen gab es für 20 1 4  / 1 5  abennals  mehr Bewerberi nnen und 

Bewerber ( 5 3 .63 5 )  als aufgenommene Studierende ( 1 8 .424) .  

Für Pädagogische Hochschulen und Private Pädagogische Hochschulen sind 

keine Z ah len über Bewerberinnen und Bewerber gegenüber aufgenommenen 

Studierenden netz-verfügbar. 

Auch im  Bere ich der Privatuniversitäten gibt es keine Stat ist iken über 

Personen im Bewerbungsverfahren und tatsäch l ich aufgenommene Studierende.  

3. 1 .3. "Ehemalige Studierende" 

Unter "ehema l igen S tudierenden" (§ 3 1  Abs. I HS -QSG 20 1 1 )  s ind 

• Studierende mit Erstabschluss (hier wohl meist Bachelor) zu 

verstehen, die ihre Studien im selben Fach an derselben I nsti tution oder 
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Tätigkeitsbericht 20 1 4/ 1 5  der Ombudsstel le für Studierende 

auch den Studienstandort oder die Inst i tut ionenkategorie wechselnd 

fortsetzen möchten . 

Darunter fal l en auch 

• Studierende, die aufgrund von Kinder- oder Partner- oder 

Angehörigen-Betreuungspflichten oder wegen (notwendiger oder 

freiwilliger) Berufstätigkeit ihre Studien nicht vollenden kon nten 

oder u nterbrechen mussten. 

Das Z utreffen mehrerer Kategorien für ein und dieselbe Person is t  mög l ich .  Der 

Z ei traum der Unterbrechung eines Studiums oder mehrerer Studien kann auch 

mehrere Gesetzes- und Curricu lums-Änderungen umfassen . 

Z u  diesem Begri ff gibt es ebenfa l l s  keine eigene Kategori s ierung bei der 

Erfassung von An l iegen, doch i st e ine Z utei l ung aufgrund der Sachverhal te 

mög l ich . 

3.2. Anliegen 

"Anliegen" gemäß § 3 1  Abs.  3 H S-QSG 20 1 1 heißt i n  d iesem Kontext al le 

münd l ich ( te lefonisch, persön l ich oder per Skype) oder schrift l i ch ( per Ma i l ,  

Brief oder Fax) der Ombudsste l l e  fur Stud ierende im Erstkontakt zur Kenntn is  

gebrachten Sachverha l te mi t  dem Ersuchen, d iese zu regi strieren,  zu überprüfen, 

s i tuat iv  zu regeln ,  zu vermitte ln oder systemische Lösungen zu finden bzw. 

vorzusch lagen . 

I m  seinerzei t igen Min is telTats-Vortrag 46 I 20 vom 6 .  Februar 200 1 über die 

E inrich tung der "Studierendenanwaltschaft NEU" war über die 

Aufgabenste I l ung d ieser I nstitution von der Behand lung von "Beschwerden 

ü ber Missstände und Unzulänglich keiten im Studienbetrieb" die Rede. Der 

neue Begri ff "An l i egen" seit 20 1 2  statt der b i s  dah in gebräuch l ich gewesenen 

Tennin i  geht auf das seinerzeit ige Begutachtungsverfahren zum HS-QSG 20 1 1 
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Tätigkeitsbericht  20 1 4/1 5 der Ombudsstelle für Studierende 

zurück und stel l t  im Kontext einen eindeutig wertneutraleren Oberbegri ff für die 

zu behandelnden Materien dar. Dieser Begriff wird i n  keinen anderen 

hochschu l i schen Gesetzen verwendet und ist daher auch n irgendwo erläutert .  

Erfassung und Bearbeitung der Anliegen 

Die Ombudsstel le für S tudierende verwendet bereits seit 20 1 2  eme der 

Erfassung der An l iegen angepasste Benutzerappl ikat ion bas ierend auf e iner 

CRM-Software (CRM = Customer-Relation-Management) von Microsoft®. S ie  

wird aufgrund der Im A l l tagsbetri eb entsprechend neu auftretenden 

Anforderungen begle i tend adaptiert . 

E ine bedarfsgerechte und den individuel len Bedürfni ssen der M i tarbei terinnen 

und M itarbei tern entsprechende Systemnutzung i st se i t  P lanungsbeginn des 

Systems gewährle istet . Im System sind insgesamt 40 verschiedene Themen

Kategorien ( im Studienjahr 20 1 4  / 1 5 ) e inprogrammiert ,  die mittel s  Dropdown

L i ste angesteuert werden können. 
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Tätigkeitsbericht 20 1 4/ 1 5 der Ombudsstelle für Studierende 

A rbeitsablauf bei  der Bearbeitung von Anliegen 

a) Anbri ngerlin kontaktiert d ie  Ombudsste l l e  für Studi erende m i t  seinemli hrem 
A n l i egen per Telefon, e-m a i l ,  e-Formul ar, persö n l i c h  oder v ia Skype 

b) d ie  Ombudsste l l e  für Studi erende gre i ft A n l i egen amtswegig auf 

a)  Anl i egen w i rd ges ic htet,  a) und b) kategori s i ert und in  e iner Datenbank erfasst 

a )  Der / die Anbringer / in w i rd rückkontakt iert ,  ob Name und Sachverhal t  an 
Dritte wei tergegeben werden können, i m  Z utre ffensfa l l :  Erstkontakt zur Inst i tut ion 

mit  j ener Person, die zul etzt 111 das A n l i egen i nvolv iert war;  1m 
N i chtzutreffensfa l l :  An l i egen w i rd nicht  weiter bearbei tet ;  bei  re1 l1em 

I n formati onsanl iegen : I n fonnat ion w i rd erte i l t ,  Anl i egen abgesc h l ossen ; bei 
Weiterbearbei tung A n forderung weiterer Unterlagen 

a) und b) s i tuationsbedingt E i nbi ndung der Österrei c h ischen Hochsch ülerinnen 
und -hochsch ü l erschaft oder / und anderer Ombudsste l l en 

a)  nach Vorl i egen der Erstreakt ion der I nst i tut ion:  I n fonnation der Anbringerin 
oder des Anbringers ( notwendigenfa l l s  Zweit-,  ganz sel ten Drittzusendung) 

a)  und b) evt .  M i tbefassung weiterer I nst i tutionen, Anbieten von 
Verm i tt l ungstät igkeit ,  M ediation 

a)  und b)  A n l i egen abgeschl ossen 

a)  und b) Datenval id i erung 

a)  und b)  Abfrage nach Kategori e "Tät igkeitsberi cht", Beschreibung der Anl iegen 

a) und b)  Erstel len der Vorsch l äge an die Organe und Angehörigen von 

I nst i tut ionen bzw . an den Gesetzgeber 

a) und b) Erstel l ung der Gesamt-S tatis t ik  nach I nst i tut ionen und An l i egen 

a)  und b) Erörterungen mit e i ner G ruppe von Expert innen und Experten 

a)  und b) Überm i tt l ung des Tät i gkeitsberi chtes an die Ressort le i tung und an den 
ationalrat sowie zeitgleiche Veröffent l ich ung auf den Homepages der 

Ombudsstel l e  für Studi erende und des Parl aments sowie in gedruckter Form 

a)  und b) B ehandl ung des Tätigkei tsberi chtes im Wi ssenschaftsausschuss 

a)  und b) N achbearbe i tung des Tät igkeitsberichtes 1m Rahmen e 1 l1er 
Anspruchsgruppen kl ausur, 
Täti gkeitsbericht  

begi nnende 
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3.2.1 . Anzahl der Anliegen 

Im Berichtszeitraum s ind insgesamt 506 Anliegen von der Ombudsste l le für 

Studierende bearbeitet worden . Wie auch im vorherigen B erichtszei traum i st der 

Ante i l  der Einbringerinnen höher a ls jener der Einbringer. 

Weibl ich 
52% 

E i n b ri n geri n n e n u n d  E i n b ri n ger 

3.2.2. Aufteilung der  Anliegen nach H ochschultypen 

M änn l ich 
48% 

Wie aus den Stat ist iken über die Studierendenzahlen an österreich ischen 

Hochschu l inst i tutionen ers icht l ich,  s ind die meisten Studierenden an 

öffentl ichen Univers itäten zugel assen. Dies is t  auch bei  der Gesamtzahl der 

E inbringerinnen und Einbringer zu erkennen . 

I m  Erhebungstool der Datenbank der Ombudsstel l e  für Studierende s ind 

sämt l iche tertiären B i ldungseinrichtungen 

Hochschulsektoren, insgesamt 46, abrufbar. 

In  Österre ich nach 

66 % der Einbringerinnen und E inbringer kamen von öffent l ichen Univers i täten 

( im Vorjahr 85 %) .  An zweiter Stel l e  mi t  1 1  % befinden s ich An l iegen von 

5 1  
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Fachhochschulen ( im VOljahr 9 %),  3 % der An l i egen kamen von 

Pädagogi schen Hochschulen ( im Vorjahr 4 %), von pri vaten Univers i täten 2 % 

( im Vorjahr 2 %) .  

Für diesen Bericht ausgewiesen s ind auch Anl iegen Stipendienste I l en betreffend 

(7  %) .  D ie  rest l ichen Anl iegen beziehen s ich auf sonstige, auch n icht 

hochschu l i sche I n st i tut ionen ( 5  %) oder die Inst i tut ion wurde bei der 
Übenni tt l ung des An l i egens n icht angegeben (6 %) .  

A nza h l  der A n li egen n a c h  I nstituti o n e n  

3 3 2  

* Pädagogische Hochschu len: Nicht enthalten sind An l i egen von 
Einbringerinnen und Einbri ngem, die von der Abte i l ung 1/7 Im 
Bundesmini steri um für B i ldung und Frauen direkt bearbei tet werden . 

**Sonstige Einrichtungen: H ierzu zäh len Hochschu l inst i tu t ionen aus dem 

Ausland, Inst i tu t ionen mit Wei terbi ldungsangeboten oder private Einrichtungen . 
*** Institutionen nicht genannt oder nicht  bekannt: Die Ombudsstel l e  für 
Studi erende i st gemäß H S-QSG 20 1 1  § 3 1  Abs. 1 auch für 

5 2  
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Studieninteressent innen und - interessenten zuständig.  Dabei gibt es 
Erstauskünfte z .B .  über Z u lassungsverfahren und -kriterien oder über 
Studienangebote, ohne dass berei ts eine bestimmte Hochschul inst i tut ion 
feststeht und daher auch nicht erfassbar i st .  Manche Kontakte umfassen 
l edig l ich Beratungen genere l l er Natur, Inst i tu t ionen können h ier ebenfal l s  n icht 
kategorisi ert werden . 

3.2.3.  Themenkategorien 

Die nächste Grafik ze igt, aus welchen Themengebieten am häufigsten Anl i egen 

an die Ombudsste l l e  für Studierende herangetragen worden s ind.  

Beschreibung der Themenkategorien (geordnet nach Häufigkeit) 

Die zeh n  h ä u figsten T h emen aus allen 

I n stitut ionen kategorien 

8 3  
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Tätigkeitsbericht 20 1 4/ 1 5 der Ombudsstelle für Studierende 

• Zulassung zum Studium 

Um an e iner öffent l ichen Universi tät e in Stud ium beginnen zu können, müssen 

die Stud ienwerberinnen und Studienwerber e ine Zulassung für das angestrebte 

Studium erlangen . Für e ine solche re ichen überwiegend die Erfül l ung der 

erforderl ichen M indestvoraussetzungen mitte ls entsprechender Unterlagen wie 

z .  B.  der Nachweis  der al lgemeinen,  der besonderen Un iversi tätsre ife sowie der 

Nachweis ausreichender Deutschkenntni sse ( ausgenommen Studien, die zur 

Gänze in einer Fremdsprache angeboten werden ) .  Für e in ige Studienrichtungen 

(gemäß § § 1 4h und 1 24b UG 2002) sind darüber h inaus bestimmte Zulassungs

bzw .  Aufnahmeverfahren zu durch laufen .  An Kunstuniversitäten besteht 

genere l l  die Verpfl ichtung zu Aufnahmeprüfungen über die künst lerische 

Eignung der Studienwerberi nnen und Stud ienwerber. 

D ie  a l lgemeinen Zulassungsfristen s ind an öffent l i chen Universi täten gesetzl ich 

geregel t  (§ 6 1  UG 2002) und erstrecken s ich für das Wintersemester von Mi tte 

Jun i  bis Anfang September ( gemäß § 6 1  Abs. 2 UG 2002 mit ei ner Nachfrist b is  

30 .  November) und für das Sommersemester von Anfang Jänner b i s  Anfang 

Februar (gemäß § 6 1  Abs .  2 UG 2002 mit e iner Nachfrist bis 3 0 .  Apri l ) .  

A b b .  1 1 :  A c h t u n g !  A u fn a h me !  

54 

Sowohl  d ie vorgelagerten Verfahren 

a l s  auch die Tatsache, dass 

Studienwerberinnen 

Studienwerber an 

und 

öffent l ichen 

Universitäten bis Ende November 

bzw. Ende Apri l zuzulassen s ind, 

verursachen 1m Verwal tungsa l l tag 

verschiedene Herausforderungen (z. B .  

d ie Nicht-Te i lnahmemögl ichkeit  an 

Zulassungsverfahren 

e lektronisch 

wegen 

versäumter 

Anmeldefr is ten zu d iesen Verfahren,  

feh lender Vorerfassung oder n icht 
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oder verspätet bezah lter Kostenbei träge fal l s  vorgeschrieben) .  Die l angen 

Erstzu lassungen oder Fortsetzungsmeldungen machen es biswei len unmögl ich,  

zei tgerecht bzw . überhaupt in  Kle ingruppen-Veranstaltungen aufgenommen zu 

werden, da zwi schen Zu lassung und der Aufnahme in Lehrveranstaltungen ein 

Zusammenhang be teht ,  der nicht genügend bewusst i st oder n icht ausre ichend 

kommuniziert wird .  

D ie  Bearbei tung so lcher Anl iegen umfasst d i e  Faktenerhebung der konkreten 

S i tuationen oder die Überprüfung systemischer M änge l ,  fal l s  solche vorl iegen . 

• Studien beitrag / Studiengebühr  

M it Wintersemester 200 1 / 02 

e ingeführte Studienbei träge an 

öffent l ichen Un iversi täten s ind seit der 

UG-Novel l e  2008 neu geregel t .  S ie  

s ind bei  e iner Überschreitung der 

gesetzl ich vorgesehenen Regelstudien

und Toleranzzeit  genere l l  ( Ausnahmen 

mögl ich) zu entri chten . Eine n icht 

fri stgerechte Entrichtung kann das 

automat i sche Erlöschen emer Abb. 12: Zeitgerech t  i n formiere n !  

Zulassung zum Studium bzw. von 

Studien zur Folge haben, über die Betroffene n icht automatisch amtswegig 

infonniert werden . An Fachhochschu len und Privatun iversi täten gibt es 

tei lweise Studiengebühren . 

Zu d iesem Thema häufigste Sachverhalte betreffen u .  a .  d ie  Gründe und die 

Höhe der Beitragsvorschreibung, Berechnungsbas is  und Studiendauer, 

Befre iungstatbestände, Rückerstattungsmögl i chkeiten, amtswegige Abmeldung, 

zei tgerechte Vorlage von Unterlagen etc . 

5 5  
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• Administratives 

Darunter fal len An l iegen von Studi erenden, die admin i strative Abläufe vor 

al lem im Studien-, Lehr- und Verwa ltungsbetrieb betreffen (beisp ie lsweise eine 

Verzögerung bei der Ausste l l ung von Dokumenten, Anmeldung zu 

Lehrveransta l tungen ) .  Erfasst s ind h ier auch Anl iegen, d ie  Organ isationsab läufe 

innerhalb von e inzelnen I nsti tuten, Departments etc . oder die Kommuni kation 

zwi schen verschiedenen Verwal tungseinhe i ten betreffen .  

• Leistungsbeurteilung 

In d ieser Kategorie befinden sich Anl iegen Studierender, d ie n icht gerechtfert igt 

erscheinende negat ive Beurte i l ungen von Prüfungen und w issenschaftl ichen 

Arbeiten erhalten haben .  

• Studienbeihilfe 

H ier werden besonders zum Ende der Antragsfristen im  Dezember (Antragsfrist 

Wintersemester 20. September bis 1 5 . Dezember) bzw. Mai ( Antragsfrist im  

Sommersemester 20 .  Februar b i s  1 5 . Ma i )  Anl i egen registriert .  Zum Zeitpunkt 

der Zuste l l ung der diesbezügl ichen Bescheide gibt es ebenfa l l s  vermehrt 

Anfragen . Studierende wurden genere l l bezügl ich Berechnungsgrundlagen und 

automationsunterstützter Durchfuhrung der Berechnungen, zu 

Festste l l ungsverfahren und zu Berufungsmögl ichkeiten beraten. Auch werden 

Themen für mögl iche Nove l l en zum Studienförderungsgesetz vorgebracht .  M it 

dem Lei ter der österreich-weit zuständigen S tu dienbe ih i l fenbehörde, Hofrat Dr. 

A lexander Egger, gibt es zu Be ih i l fenthemen mehrere Male im Studienjahr 

Gespräche bzw. n immt der Le i ter der Ombudsste l le für Studierende an 

e inschlägigen österreich-wei ten Arbeitstagungen der Stipendienste l l en tei l t .  

• Weitere Förderungen 

Einbringerinnen und Einbringer haben sich In  dieser Kategorie über 

Mögl ichkeiten der finanzie l l en Unterstützung i nformiert, z .B .  für ein komplettes 
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Studium im Ausland, über Fördermögl ichkeiten fur Studierende, die das 

A l ters l imi t  fur die regu läre staat l iche Studi enbeih i l fe überschri tten haben, über 

finanzie l l e  H i l fe für Studi erende, die s ich in spezie l len sozialen Not l agen 

befinden (ÖH-Fonds) oder über Fördenmgen fur Studierende nicht 

österre ichischer Staatsbürgerschaft .  Aus dieser Beratungsarbeit  i st unter 

anderem die spezie l l e  Prax isbroschüre "Stichwort? St ipendium ! "  

hervorgegangen, erstmals erschienen 20 1 4  . 

• Anerkennung / Anrechnung 

Anl i egen in  d iesem Bere ich betreffen bescheidmäßige Anerkennungen ( im 

Universi tät- und Fachhochschulbere ich) sowie Anrechnungen ( im Bereich der 

Pädagogischen H ochschu len)  von posi t iv beurtei l ten Prüfungen, negat ive 

Bescheide und Rechtsmittel sowie genere l l e  Fragen zu konsekutiven Studi en an 

anderen hochschu l i schen I nstitutionen nach e inem Erststud ium oder -absch luss .  

• Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten 

Studierende erstel len mit fortschreitendem Studienverlauf ihre Bachelor-, 

Master- und D ip lomarbeiten sowie Dissertat ionen im Idealfal l im Rah men 

einer intensiven Betreuung durch die Betreuerin oder den Betreuer aus den 

j ewei l igen Fachgebieten . Im A l l tag treten dabei verschiedenste An l iegen auf 

( z. B .  Kapazi tätsprobleme - zu v ie le  Shldierende pro Betreueri n oder Betreuer; 

unklare, divergierende oder zu späte Korrekturwünsche bzw. -vorschläge seitens 

der Betreuenden ; Divergenzen über Hauptthesen, L iteratur, wi ssenschaft l iche 

Methoden während der Bearbeitung, starke personenbezogene Spannungen 

zwi schen betreuenden und betreuten Personen) .  

Auch h ier überprüft d i e  Ombudsste l l e  für Studierende die E inhaltung der 

bestehenden Rege lwerke vor Ort und unterstützt die Studierenden, um eine fur 

sie gute Betreuungsi tuation zu erreichen. 

5 7  
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• Sonstiges 

Themen in dieser Kategorie sind der Aufenthaltsstatus von i nternationalen 

Studierenden und Vi sa-Fragen ; d ie Anerkennung von aus l ändischen 

akademischen Abschlüssen und An l i egen bezügl ich der Führung akademischer 

Grade; Versicherungsfragen;  An l iegen, für welche die Ombudsstel l e für 

Studierende n icht zuständig i st .  

• Studienplan-Umstellu ngen 

Im Zuge des sogenannten "Bologna-Prozesses" ( i .  e .  Harmonis ierung des 

europäischen Hochschulsystems und der damit verbundenen E inführung des 

Bache lor-Master-Doctorate-Systems), sind bereits der Großte i l  der ehemal igen 

Dip lomstudien auf neue Bachelor- und M asterstud ien umgestellt worden.  
Änderungen können mitt lerwei le  nur mehr ei nmal im Jahr  in Kraft treten 

(gemäß § 54 Abs .  5 UG 2002 am I .  Oktober e ines jewei l igen Jahres) .  Se i t  dem 

Beginn der Umste l l ungen e ingeführte neue Curricu la wurden zwi schenzei t l ich 

zum Tei l  wieder geändert ,  was s ich studienzeitverlängernd auswirken kann .  

H ie r  g i l t  e s  vornehml ich d i e  Sachverhalte zu  überprüfen (welches Curricu lum 

und welche Änderungen ge lten, wann s ind s ie wie entsprechend veröffentl icht 

worden ) und fal l s  mögl ich An l iegen e iner individuel len Lösung zuzuführen 

bzw. fal l s vorhanden das Aufzeigen von Al ternativen . 

• Weitere Themen, die an die Ombudsstelle für Studierende 

herangetragen wurden, sind (Aufzählung in  der Reihenfolge der 

Häufigkeit) : 

Schlechte Studienbedingungen , Aussch luss vom Studium, Nostri fizierung eines 

Studiums, Zu lassungsrege lungen / -verfahren, Doktoratsstudium / PhD-Studium, 

gute wissenschaftl iche Prax is ,  Behinderung bzw . Krankheit ,  Mobbing, Studien-

und Prüfungsordnungen, Fami l i enbeih i l fe, 

Re ifeprüfungszeugni ssen , Durch lässigkeit ,  

Anerkennung von 

Studieneingangs- und 

Orientierungsphase (STEOP),  Urheberrecht, ECTS-Punkte, Fernstudi um, 
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Bib l iotheksben utzungsordnung, Interpersonel les, 

Wiederholungsjahr (an Fachhochschulen) 

Mobi l i tätsprogramme, 

3.2 .4. Die häufigsten Themenbereiche nach Hochschultypen 

H ä u figste T h emen an öffentl ichen U n iversitäte n 

Im nachfolgenden Unterkapite l  werden Informationen darüber gegeben ,  welche 

Themen an welchen Hochschul typen am häufigsten vorkommen . 

Häu figste Themen an Fachhochschu len 

Fachhochschu l en betreffend warten die häufigsten Themen Le istungsbeurtei l ung 

( zwöl f  Anl iegen ) ,  Zu lassung zum Stud ium (s ieben An l iegen ) ,  Admin istratives 

( sechs Anl iegen ), Aussch luss vom Studium ( sechs An l iegen) sowie Sonstiges 

( fünf  Anl iegen) .  
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Häufigste Themen an Pädagogischen Hochschulen 

An die Ombudsste l l e  für S tudierende herangetragene Anl iegen aus dem Bere ich 

der Pädagogischen Hochschu len betreffen die Themengebiete Zu lassung zum 

Studium (dre i An l i egen) ,  Leistungsbeurtei l ung ( drei An l i egen) ,  sch lechte 

Studienbedingungen ( drei Anl iegen ) sowie Admini stratives ( drei An l i egen ) .  I n  

d ieser Stat is t ik n icht enthalten s ind die von der für Pädagogische Hochschu len 

zuständigen Fachabtei l ung im  Bundesmin i steri um für B i ldung und Frauen, in  

der Abtei l ung 117, d irekt behandel ten Anl iegen . 

Häufigste Themen an Privatuniversitäten 

Zum Bereich der Privatuniversi täten s ind im Berichtszei traum insgesamt acht 

Anl iegen behandelt  worden . Zwei An l iegen betreffen die Themenkategorie 

Studiengebühr und j ewe i l s  e in An l iegen die Themen Le i stungsbeurte i lung, 

Aussch luss vom Studium, M obbing, Urheberrecht, Stipendien und Sonstiges. 

3.2 .5. Anzahl der Anliegen nach Hochschulinstitutionen
8 

I n  den erstmals in  ei nem Tät igkei tsberi cht der Ombudsste l l e  für Studi erende 

enthal tenen nachfo lgenden S tati st iken von Anl i egen nach 

Hochschu l inst i tutionen nach Hochschulsektoren werden die Gesamtanzah l der 

An l iegen pro Inst i tut ion (unter Angabe der j ewei l igen aktue l 1 st verfügbaren 

Gesamtstudierendenzahlen an d iesen Inst i tut ionen) SOWIe  auch Jene 

Hochschu l i nst i tut ionen nament l ich angeführt, bei denen im Berichtszeitraum 

keine Anl i egen e ingegangen s ind .  

8 Diese Aufstel l ung erfolgt i n  Anlehnung a n  die  Beri chterstattung der Volk sanwal tschaft .  
Diese h a t  i m  Vergleich sei t  20 1 2  (dem J ahr  d e r  gesetz l i chen Verankerung d e r  Ombudsste l l e  
für S tudierende) gemäß § §  1 A b s .  I u n d  2 A b s .  2 d e s  B undesgesetzes v o m  24.  Feber 1 977 
über d ie  Volksanwal tschaft aus  den in  i h re Zuständigkeit fal l enden H ochschulbereichen 
( Studienrecht, Studienförderung)  kal ender-, n icht  studienj ahrgemäß insgesamt 1 8 1  Fä l le  
respekt ive Beschwerden behande l t .  
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Öffentl iche Uni versi täten ( i n  K lammer jewei l s die Anzah l der Anl iegen 
aktuel len Studierendenzahlcn , Stichtag: 2X.  Februar 
20 1 5 , Quel le :  Unidata) 

Universität Wien 

92.942 Studierende 

Universität G raz 

28.825 Studierende 

Wirtschaftsuniversität Wien 

22 .823 Studierende 

M ed izinisch e  Universität Wien 

7.722 Studierende 

Universität Innsbruck 

28.220 Studierende 

Universität Salzburg 

1 6.999 Studierende 

Universität fü r Bodenku ltu r Wien 

1 2 .309 Studierende 

Technische Universität Wien 

29.0 1 4  Studierende 

Universität Klagenfurt 

1 0.394 Studierende 

Veterinärmed izinische Universität Wien 

2 .344 Studierende 

Universität L inz 

1 9.287 Studierende 

Montanuniversität Leoben 

3.773 Studierende 

6 1  

1 63 

23 

1 7  

1 5  

1 5  

1 4  

1 3 

1 3  

1 2  

9 

9 

8 
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M edizinisch e  Universität Innsbruck 6 

2 .805 Studierende 

M ed izinische Universität Graz 4 

4.067 Studierende 

Universität für Weiterbi ldung Krems 2 

8.634 Studierende 

Universität fü r M usik und darstel lende Kunst Wien 2 

3.036 Studierende 

Technische Universität G raz 2 

1 3 .298 Studierende 

A kademie der b i ldenden K ünste Wien 2 

1 .360 Studierende 

Universität fü r künstlerische und industriel le 1 

Gestaltung Linz 

1 . 1 1 5  Studierende 

Zu fo lgenden öffent l ichen Un iversi täten s ind im Berichtszeitraum keine 

An l iegen bei der Ombudsstel l e  fur Studierende eingelangt : 

• Univers i tät für angewandte Kunst Wien 

• Univers ität Mozarteum Salzburg  

• Universi tät für Musik und darstel lende Kunst Graz 
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Fachhochschulen ( i n  K lammer jewei l s d ie aktuel len Anzah l der Anl iegen 
. Studierendenzah len , St ichtag:  1 5 . November 20 1 4, 
Quel le :  Un idata ) 

FH Campus Wien - Verein zur  Förderung des F H

EntwickJungs- und Forsch ungszentrums i m  Süden 

Wiens, Wien 

4.588 Studierende 

Fachhochschu le  des bfi Wien Ges.m.b.H., Wien 

2.049 Studierende 

Fachhochschule  Techniku m Wien, Wien 

3 .825 Studierende 

FHWien - Studiengänge der WKW, Wien 

2 .57 1 Studierende 

FH JOAN N E U M  Gesel lschaft 

Fach hochschu l-Studiengänge, G raz 

4.000 Studierende 

GmbH 

Fachhochschu le Burgenland GmbH, E isenstadt 

1 .987 Studierende 

Fachhochschu le Wiener Neustadt fü r Wirtschaft und 

Technik GesmbH, Wiener N eustadt 

3 .344 Studierende 

Fachhochschu le  St. Pölten GmbH, St. Pölten 

2 .039 Studierende 

Fachhochschule  Kärnten Gemeinnützige 

Privatstiftung, Spittal an der Drau 

2 .094 Studierende 

Fachhochschule Oberösterreich, Wels 

5 . 1 28 Studierende 

FH Kufstein Tirol Bild ungs GmbH, Kufstein 

1 .545 Studierende 
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Fachhochschu le  Salzburg GmbH, Salzbu rg 2 
2.672 Studierende 

F HG - Zentrum fü r Gesundheitsberufe Tirol  G mbH, 2 
Innsbruck 

384 Studierende 

Lauder Business School, Wien 2 

33 1 Studierende 

M anagement Center Innsbruck, Internationale 1 

Fach hochschu lgesel lschaft m.b.H., Innsbruck 

2 .738 Studierende 

Zu folgenden Fachhochschulen s ind im Berichtsze itraum keine Anl iegen bei der 

Ombudsstel l e  fLir Studierende bekannt geworden : 

• Fachhochschu le  Vorarlberg GmbH,  Dombim 

• IMC Fachhochschul e  Krems GmbH,  Krems 

• Campus 02 Fachhochschu le  der Wirtschaft Gmb H ,  Graz 

• FFH Gese l l schaft zur Erhaltung und Durchführung von Fachhochschu l 

Studiengängen mbH ,  Wien 

• Bundesmin i sterium für Landesverteid igung und Sport, Wien 

• FH fLir Gesundheitsberufe Oberästerreich,  L inz 
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T ätigkeitsbericht  20 1 4/1 5  der Ombudsstelle fü r Studierende 

Pädagogische Hochschulen* ( in Klammer jcwe i l s  Anzahl der Anl i egen 
die aktuc l len Studierendenzahl�n, Stichtag: 3. August 

20 1 5, Quelle: Statistik Austri� Hochschulstatistik) 
I 

Pädagogische Hochschu le Wien, Wien 

2.699 Studierende 

Pädagogische Hochschu le  Oberösterreich, L inz 

1 .  747 Studierende 

Pädagogische Hochschu le  Niederösterreich, Baden 

833 Studierende 

Pädagogisch e  Hochsch ule Salzburg, Salzburg 

88 1 Studierende 

Private Pädagogische Hochschule Wien/Krems 

2 .294 Studierende 

1 0  

2 

*N icht enthalten sind Anl iegen von E inbringerinnen und E inbringern, die von 
der Abte i l ung 1/7 im Bundesmini steri um für B i ldung und Frauen d irekt 
bearbei tet werden . 

Zu fo lgenden Pädagogi schen Hochschulen ind im Berichtszei traum keine 

An l iegen bei der Ombudsstel le fur Studi erende eingelangt : 

• Hochschule fur Agrar- und Umwel tpädagogik, Wien 

• Pädagogi sche Hochschule Kärnten, K lagenfurt 

• Pädagogische Hochschule Steiermark, Graz 

• Pädagogi sche Hochschule Tiro l ,  I nnsbruck 

• Pädagogische Hochschu le  Vorarlberg, Feldkirch 

• Private Pädagogische Hochschule der Diözese L inz, L inz 

• Private Pädagogische Hochschu le  Burgenland, E i senstadt 

• Private Pädagogische Hochschu le  Edith Stein,  Stams 

• Private Pädagogische Hochschule Graz, Graz 

9 http://www.kphvie.ac.at/ueber-uns/wissensbilanz.html :  K P H - W i ssensbi lanz-20 1 4_ 1 5 .pdf 
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Danu be P rivate Univers i ty, Krems 

9 1 0  Studierende 

Sigmund Freud Privatunivers ität, Wien 

2 .0 1 3  Studierende 

Private Universität fü r Gesundheitswissenschaften, 

M ed izinische Informati k und Technik Hal l/Tiro t 

U M I T  

1 .320 Studierende 

New Design University, St. Pötten 

364 Studierende 

3 

2 

2 

Zu folgenden privaten Universi täten s ind im Berichtszei traum keine Anl iegen 

bei der Ombudsstel le für Stud ierende erfass bar gewesen : 

• Anton Bruckner Privatun ivers i tät für Musik ,  Schauspie l  und Tanz, L i nz 

• Kathol i sch Theologische Privatunivers ität , L inz 

• MUK - Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, Wien 

• MODUL Univers i ty Vienna Privatunivers i tät, Wien 

• Parace lsus Medizin ische Privatuniversität ,  Salzburg 

• Privatuniversi tät Schloss Seeburg, Seekirchen am Wal lersee 

• Webster Univers i ty Vienna Privatu n iversität, Wien 

• Kar! Landsteiner Privatun iversi tät für Gesundheitswissenschaften, Krems 

66 

III-227 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)66 von 100

www.parlament.gv.at



Tätigkeitsbericht 2 0 1 4/ 1 5  der Ombudsstelle für Studierende 
> 

Sonstige Institutionen Anzahl der  Anl iegen 

StipendiensteIlen 36  

Institution nicht genannt / nicht bekannt* 30  

Sonstige Einrichtungen** 28  

* Institutionen nicht genannt / nicht bekannt : Die  Ombudsste l le für 
Studierende i st gemäß H S-QSG 20 1 1 Abs.  1 auch für Studienin teressenti nnen 
und Studieninteressenten zuständig .  Es erfo lgt daher in  manchen Fäl len eine 

Erstauskunft z.B .  über die d iversen Zulassungsverfahren und -kri terien oder 
über Studienangebote, ohne dass bere i ts e ine bestimmte Hochschu l inst i tut ion i m  

Fokus des Anl i egens steht und daher auch nicht erfassbar i st .  M anche 
E inbringerinnen und E inbri nger kontaktieren die Ombudsste l l e  l ed ig l ich zu 
Beratungen genere l lerer Natur, Inst i tut ionen können hier ebenfa l l s  n icht 
kategori s iert werden. 
**Sonstige Einrichtungen: Hierzu zäh len Hochschu l inst i tut ionen aus dem 

Ausland oder I nst i tut ionen mi t  Weiterb i ldungsangeboten oder private 
E inrichtungen und F i rmen . 

67 

III-227 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 67 von 100

www.parlament.gv.at



Tätigkeitsbericht 20 1 4/1 5  der Ombudsstel le für Studierende 

A nza h l  der A n l iegen n ac h  H o c h sc h u l - I nst itutio nen 

163 
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3.2.6. Häufigste Anliegen nach Hochschulinstitutionen 

Nachfo lgend wird eine Übersicht nach Hochschu l inst i tut ionen und den dort 

j ewei ls fünf häufigsten Anl iegen (nach Häufigkeit gereiht) gegeben . 

• Universität Wien: Zulassung zum Studium, Admin i stratives, 

Studienbei trag, Anerkennung von Prüfungen, Leis tungsbeurtei lung 

• Universität G raz: Studi enbei trag, Zulassung zum Studium, Stipendien, 

Studienp lanumste I l ung, Nostri fizierung e ines Studiums 
• Wirtschaftsuniversität Wien: Studienbeitrag, Anerkennung von 

Prüfungen, Zulassung zum Studium, Studienplanumste I lung, Sonstiges 

• Universität Salzburg: Studienbei trag, Zulassung zum Studium, 

Stipendium, Beh inderung, Krankheit 

• M edizinische Universität Wien: Zulassung zum Studium, 

Studienbeitrag, Leis tungsbeurtei lung, Durch lässigkeit ,  Anerkennung von 

Rei feprüfungszeugnissen 

• Universität fü r Bodenku ltur Wien: Leistungsbeurte i l ung, 

Studienbeitrag, Anerkennung von Prüfungen, Betreuung 

wissenschaftl icher Arbei ten , Zulassung zum Studium 

• Technische  Universität Wien: Studienbe itrag, Zu lassung zum Studium, 

Doktoratsstu dium / Ph D-Studium, Stipendien, Betreuung 

wissenschaftl icher Arbeiten 

• FH Campus Wien: Admin istratives, Ausschl uss aus dem Studium, 

Leistungsbeurtei l ung, Studienbei trag, Studien- und Prüfungsordnung 

• Universität KJagenfurt : Leistungsbeurte i l ung, Studienplanumste I l ung, 
Zulassung zum Studium, schlechte Studienbedingungen, 
Doktoratsstudium / PhD-Stud ium 

• Veterinärmedizinische  Universität Wien: Betreuung wissenschaftl icher 

Arbeiten, S tudienbei trag, Studienplanumste I l ung, Behinderung 

• Universität Linz: Zulassung zum Studium, Admin i stratives, 

Anerkennung von Prüfungen, Studienbei trag, S tipendien 

69 

III-227 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 69 von 100

www.parlament.gv.at



� � , .r .... J,.., .. liII� ';-.... - -�Z" ,-� .... :.. _ _ _� .. :-: .�; -�.:.;-" " ' '-''�''�:, ," ' .. ':i"�Tätigkcitsbericli" 20 1 4/ 1 5  dcr'Ombudsstcl lc fü r" Studicrcndc O'! � 
' ".  _ '., . •  - "..). -, �, _ ;:_ .. _ ' .... ..,:i ..... , ,_ ._ � .." 

• Pädagogische H ochschu le Wien: Zulassung zum Studium, 

Admin i strat ives,  Leistungsbeurte i l ung, Behinderung, Ausschluss aus dem 

Studium 

• Universität Innsbruck:  Zulassung zum Studium, Studienbei trag, 

Leistungsbeurtei l ung, Admin i stratives, Betreuung wissenschaftl icher 

Arbei ten . 

3.2 .7. Art der Erledigung der Anliegen 

Wie d ie  nachfolgende Grafik zeigt hande l t  es sich bei 4 1  % der bearbeiteten 

Anl iegen ( i n  § 3 1  Abs.  3 H S-QSG 20 I I nach "Infonnations- ,  Serv ice- und 

Ombudsdienste" ausd ifferenziert) um telefonische (23 % )  und schriftl i che  ( 1 8  

% )  Informationstätigkeit: Hier s ind entweder te lefon ische Auskünfte oder 

angefragte I nfonnationen schri ftl ich gegeben, die Anl iegen a lso direkt erledigt 

worden . 

I m  Rahmen der Service- bzw. Ombudstätigkeit setzen s ich die 

Mitarbe i terinnen und Mi tarbe iter der Ombudsstel le  für Stud ierende für die 

An l iegen der S tud ierenden ein, indem s ie  Kontakt mit  den I nst itutionen 

aufnehmen und versuchen, e ine Lösung zu finden . H ierbe i  i st bei 1 9  % der 

Anliegen eine Lösung ( für die E inbringeri nnen bzw. d ie E inbringer) erreicht 

worden . In acht % der Anl i egen i st keine Lösung mögl ich gewesen . 

Für 1 7  % der An l iegen haben s ich nach dem Erstkontakt der E inbringerinnen 

bzw. der E inbringer mi t  der Ombudsstel l e  für Studierende anderweitige 

Lösungen ergeben . ( "An l i egen h infa l l ig") 

Erte i l ten E inbringerinnen bzw. Ei nbringer keine Zusti m mungserkJärung 

( 2 % ), so konnte die Ombudsstel le  keine wei teren Aktivi täten setzen .  

Bei  4 % der Anl iegen hat d ie Ombudsste l l e  keine Zuständigkeit gehabt, 

Einbringerinnen oder den Einbringer s ind an andere Ste l l en verwiesen worden 

70 

III-227 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)70 von 100

www.parlament.gv.at



Tätigkeitsbericht 20 1 4/ 1 5  der Ombudsstrl le für Studierende 

(z . B .  an das Bundesmin isteri um für F inanzen, an das Bundesmin i steri um für 

Fami l i e  und Jugend oder an Aufenthaltsbehörden ) .  

I n  verfahrensrechtl ichen Angelegenhei ten, in  formalj urist ischen Fäl len oder bei 

offizie l l  an gefragten Rechtsauskünften s ind Anliegen (2% ) an die 

Rechtsabtei lung des Bundesmin i steriums für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft wei terge le i tet worden . 

7 % der An l iegen sind aufgrund der A rt des Anl iegens n icht bearbeitbar 

gewesen . Dies i st z .B .  der Fa l l ,  wenn s ich e ine Einbringerin oder ein Einbringer 

mi t  Anl iegen betreffend die ( ungerecht empfundene) Beurtei l ung, 

Bestehensgrenzen, E inhaltung der Zuverd ienstgrenze bei Stud ien förderungen, 

ausgelaufene Diplomstudien u. Ä . an die Ombudsstel le  für Studierende wendet. 

I m  Berichtszei traum gab es keine amtswegig aufgenommenen An l iegen, zu 

denen die Ombudsste l l e  fur Studierende seit der Nove l l e  20 1 5  zum HS-QSG 

20 1 1 gemäß § 3 1  Abs. 3 nunmehr expl izit  ennächtigt i st .  

Aufgrund der Rückmeldungen der Anspruchsgruppen, aus einschlägigen 

Wortmeldungen bei Tagungen der Ombudsstelle für Studierende sowie 

aufgrund von Expertenempfehlungen im Zusammenhang mit der 

neugestalteten Berichtslegung werden die aus der Tätigkeit der Ombuds

stelle für Studierende gewonnenen Erfahrungen zu Einzelanliegen und 

systemischen Anliegen in  einem verstärkten Konsultationsprozess mit den 

Hochschulinstitutionen direkt erörtert werden. 

Daher werden nach der Behandlung dieses Tätigkeitsberichtes im 

Wissenschaftsausschuss des Parlaments im ersten Quartal 201 6 den 

Hochschulinstitutionen sowie den Interessensvertretu ngen Arbeits

gespräche angeboten. Diese sollen dazu dienen, die behandelten Anliegen 

und Vorschläge mit den verantwortlichen Organen und Angehörigen sowie 

mit den jeweiligen Qualitätsmanagement- bzw. Qualitätssicherungsstellen 

an den I nstitutionen zu diskutieren. 

7 1  
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keine 

Abt retung an d ie  
Rechtsabte i lung 

2% 

keine Zuständigke i t  
4 %  

Zust i mmun gserk lärung 
2% 

A n l i egen h i n fa l l i g  
1 7% 

keine Lösung mögl ich 
8% 

A rt der Beendigu n g  von A n l iegen 

n i cht  l ösbar a u fgrund 
A rt des A n l iegens 

7% 

pos i t i v  erledigt 
1 9% 

72 

t e l e fonische I n format i on 

schri  ft l iche I n format ion 
e rte i l t 

1 8% 
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Tätigkeitsbericht 20 1 4/ 1 5  der Ombudsstel le für Studierende 

4. BESCHREIBUNGEN VON ANLIEGEN 

4. 1 .  Öffentliche Universitäten 
4. 2. Fachhochschulen 
4. 3.  Privatuniversitäten 
4. 4. Pädagogische Hochschulen 
4. 5 .  Studienfärderung 

Wie berei ts in den beiden ersten Tät igkei tsberichten für die Studienjahre 20 1 2  / 

1 3  sowie 20 1 3  / 1 4  werden auch in  diesem Bericht Sachverhaltsdarste l l ungen 

und Ergebni sse der Behandl ung von Anl iegen von Studieninteressentinnen und

interessenten , Studienwerberinnen und -werbern sowie von Studierenden 

beschri eben und, sowei t  vorhanden, die jewe i l igen kontextue l len Gesetzes- oder 

Verordnungstexte bzw. andere Rege lungen angeführt. Dabei sol l  die gesamte 

Breite und Diversität des Spektrums der Anl iegen und der 

I nterventionsmechanismen aufgezeigt werden . Der Schwerpunkt l i egt dabei auf 

der Ombudstätigkeit .  Die ei nzelnen An l iegen s ind, so wie in den Berichten der 

Volksanwal tschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat, mit  

Referenznummern versehen .  

4.1. Öffentliche Universitäten 

Die nachfolgenden Beschreibungen von An l iegen kommen aus dem Bereich der 

öffent l ichen Univers i täten und enthal ten jewei l s  Verweise auf Best immungen 

aus Gesetzen oder Verordnungen . 

• Anerkennung einer an einer ausländischen Universität abgelegten 

Prüfung an einer öffentlichen Universität 

• (Zah l  20 1 5-00 1 8 1 )  

• [ §  78 Abs.  1 U G  2002 idgF]  

Sachverhalt 

E in  Studierender an eIner öffent l ichen Universi tät hatte e Ine 

Lehrveranstaltungsprüfung dort dre imal negat iv abge l egt . Er nahm ein anderes 
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Studium an einer anerkannten deutschen Universität auf und sch loss an dieser 

e ine g le ich l autende Lehrveranstaltung posi t iv ab. Die Lehrveranstaltung hatte an 

der Stammun iversi tät drei ECTS-Punkte, an der deutschen Univers i tät neun 

ECTS-Punkte. Laut Angaben des Studierenden wurde ihm der Antrag auf 

bescheidmäßige Anerkennung verwehrt, da keine Anerkennungen von 

Prüfungen durchgeführt würden, wenn eine Prüfung an dieser Universi tät bereits 

e i nmal negat iv beurtei l t  wurde. Der Studierende wandte sich an die 

Ombudsste l l e  für Studierende. 

Maßnahmen seitens der Ombudsstelle für Studierende 

Das Anl iegen wurde an die Univers i tät herangetragen . I n  einer Ste l lungnahme 

des zuständigen Organs wurde festgeste l l t ,  dass d ie im Aus land absolv ierte 

Prüfung n icht im Rahmen eines entsprechenden Programms abso lv iert worden 

sei .  Weiters wurde auf § 63 Abs. 9 Z 2 UG 2002 idgF verwiesen, der bestimmt, 

dass die Ablegung von Prüfungen für ein Stud ium an e iner anderen als der 

Universi tät der Zulassung nur dann zulässig sei , wenn das für die 

studienrecht l ichen Angelegenhei ten zuständige Organ die Ablegung der Prüfung 

an der anderen Universi tät im Voraus  genehmigt habe, wei l  d ie Ablegung der 

betreffenden Prüfung an der Universität, an der die oder der Studierende für 

d ieses Studium zugelassen sei ,  n icht mögl ich se i .  

Lösung möglich 

Nach Ans icht der Ombudsstel l e  war bei d iesem An l iegen § 78  Abs. 1 U G  2002 

idgF heranzuziehen, d .  h . pos i t iv beurtei l te Prüfungen an e iner anerkannten 

inländ ischen oder aus l ändischen postsekundären B i ldungseinrichtung s ind auf 

Antrag der oder des ordentl ichen Studierenden vom für die studienrecht l ichen 

Angelegenhe iten zuständigen Organ besche idmäßig anzuerkennen, soweit s ie  

den im Curricu lum vorgeschriebenen Prüfungen gleichwertig s ind. Nach 

Rücksprache mit der Univers i tät konnte der Studierende den Antrag auf 

Anerkennung einbringen . Nach Absch l uss des Verfahrens verständigte er die 

Ombudsste l le ,  dass sein Antrag posi t iv  beschieden wurde.  
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Tätigkeitsbericht 20 1 4/ 1 5 der Ombudsstelle für Stud ierende 

• Befristung von Betreuungsverhältnissen im Doktoratsstudium an einer 

öffentlichen Universität 

• (Zahl  20 1 5-00073) 

• r keine konkreten hochschu lrechtl ichen Normen betreffend ] 

Sachverhalt 

I n  e iner von der Studienabtei l ung eIner öffent l ichen Universi tät an a l l e  

Doktoratsstudierenden ausgesandte E-Mai l wurden diese darüber inform iert, 

dass " Betreuungszusagen für Dissertationen nur mehr für vier Jahre befristet 
gelten, wobei eine einjährige Verlängerung möglich ist. Diese 
Befristungsregelung soll auch für in der Vergangenheit übernommene 
Betreuungsverhältnisse gelten, . . . " E ine betroffene Studierende kontaktierte 

daraufhin ihre Betreueri n .  Diese versicherte der Studierenden, dass das 

aufrechte Betreuungsverhäl tn is  bestehen b leibe, solange die S tudierende dies 

wünsche. Die Studierende informierte dennoch die Ombudsste l le für 

Studierende über diese Vorgehensweise und ersuchte um M ith i l fe bei der 

K lärung ihres An l iegens .  

Maßnahmen seitens der Ombudsstelle für Studierende 

Die Ombudsste l l e  erkundigte s ich beim zuständigen Organ bezügl ich der 

vorgesehenen Regelung. I m  Antwortschreiben wurde erk lärt , dass die neue 

Rege lung 1m Sinne e Ines erfo lgreichen Doktoratsstudiums bzw. 

Betreuungsverhältnisses getroffen worden sei . Es wurde aber auch eingeräumt, 

dass die neuen Best immungen nicht ausreichend bzw. zei tgerecht kommuniziert 

wurden . D ie  Ombudsstel le übermitte l te entsprechende Vorsch läge für 

detai l l ierte Informat ionen zur neuen Vorgangsweise . Die Universität erk lärte, 

d ie Anregungen der Ombudsstel l e  bei wei teren Schri tten zur Erhöhung 

erfolgreicher Betreuungsverhältnisse in  ihre Überlegungen e infl ießen zu l assen. 
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Tätigkeitsbericht  20 1 4/ 1 5 der Ombudsstelle fü r Studierende 

• Einsichtnahme in die Beurteilungsunterlagen eines Aufnahmetests an 

einer öffentlichen Universität 

• (Zahl  2 0 1 4-00397) 

• [ §  79 Abs 5 UG 2002 idgF]  

Sachverhalt 

Eine Studienwerberin fragte bei der Ombudsstel le für Stud ierende an, weshalb 

s ie  a ls Studienwerberin nach Abso lv ierung des Medizin-Aufnahmetests an einer 

öffent l ichen Universi tät in die Beurte i l ungsunterlagen keine Eins icht nehmen 

könne .  

Maßnahmen der Ombudsstelle für Studierende 

Die Ombudsstel l e  für Studierende tei l te der Studienwerberin mit ,  dass s Ie  

berei ts im  Tätigkei tsbericht 20 1 3/ 1 4  vorgeschlagen hatte, den Tatbestand des  § 

79 Abs. 5 UG 2002 idgF aus Transparenzgründen auch für Stud ienwerberinnen 

und Studienwerber zu defin ieren .  

Keine unmittelbare Lösung möglich 

T m  konkreten Fal l war es n icht mögl ich, eme für die Studienwerberin 

unmitte lbare Lösung zu fi nden. Durch die Nove l l e  des Universitätsgesetzes 

2002 wurde ein § 79 Abs. 6 ( In-Kraft-Treten 1 .  Jänner 20 1 6) imp lementiert ,  

welcher besagt, dass Studienwerberinnen und S tudienwerber auch im Zuge von 

Aufnahmeverfahren die Mögl ichkeit  haben, in  Beurte i l ungsunterl agen Eins icht 

zu nehmen. T m  Rahmen der E ins ichtnahme ist auch eine indiv idue l l e  

Rückmeldung zur Beurte i l ung zu  geben . Diese Neuerung stel l t  e ine beacht l iche 

Verbesserung dar, da s ie  die Nachvo l lziehbarkeit  der Entscheidung über die 

Zulassung oder Nichtzulassung zum Studium ermögl icht .  
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Tätigkeitsbericht 20 1 4/ 1 5 der Ombudsstclle für Stud ierende 

• Entrichtung der Studien- resp. Studierenden beiträge an einer 

öffentlichen Universität (in nerhalb bzw. außerhalb der offiziellen 

Nachfrist) 

• (Zahlen 2 0 1 5-00033, 2 0 1 5-00220, 2 0 1 5-00238) 

• [ §§ 6 1 ,  62 und 9 1  UG 2002 idgF] 

Sachverhalt 

Mehrere Studierende emer öffent l i chen Universität wandten s ich im 

Zusammenhang mit der Entrichtung von Studien- und / oder 

Studierendenbei trägen aus versch iedenen Gründen an die Hochschülerinnen

und Hochschülerschaft dieser Univers i tät sowie tei lweise auch an die 

Ombudsstel l e  für Studi erende . Die Betroffenen hatten entweder zu wenig ,  zu 

spät oder gar keine Studi en- respektive Studierendenbeiträgen entrichtet und 

waren vom Aussch luss aus den jewei l igen auslaufenden Curricu la ( i m  

Dip lomstudium) bedroht .  

Maßnahme seitens der Ombudsstelle für Studierende 

Die Ombudsstel le fur Studierende wandte s ich in einem gemeinsamen Schreiben 

mit  der Universitätsvertretung der Österre ichischen Hochschülerinnen- und 

Hochschülerschaft dieser Un ivers i tät an das vor Ort dafür zuständige Organ und 

referenzierte die drohenden Nichterwirkungen von Fortsetzungsmeldungen und 

Verl uste von Curricula aufgrund der Fehle inzah lungen oder Nicht-Einzahlungen 

der Betroffenen . Es wurde ersucht, aufgrund der damit e inhergehenden 

unverhältnismäßigen Konsequenzen die I ndividual -S i tuationen zu überprüfen .  

Teilweise Lösung möglich 

Die jewei l igen Si tuationen der von der Ombudsstel l e  für Studierende und der 
Österre ichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft personenbezogen 

bekanntgemachten An l i egen s ind von der Universität überprüft und im S inne der 

B troffenen geregelt worden. In e inem Fal l ,  zu dem es im Vorfeld zur 

Befassung der Ombudsstel le und der ÖH von einer rechtsfreundl ichen 
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Tätigkeitsbericht 20 1 4/ t S  der Ombudsstelle für Studierende 

Vertretung Eventualanträge im Gegenstande gegeben hatte, s ind nach 

fonnalrecht l icher Abwei sung resp.  Zurückweisung durch die Univers i tät auch 

die Volksanwal tschaft ,  der Arbeitskre is  für G le ichbehandlungsfragen sowie der 

Senat der Un iversi tät mitbefasst worden . D ieser Fal l war zu Redaktionsschl uss 

noch anhängig .  

• Ergänzungsprüfu ngen aus Latein von der Universität A an der 

Universität B nicht anerkannt 

• (Zahl  2 0 1 5-00056) 

• [§ 76 UG 2002 idgF und Verordnung des Bundesministers für 

Unterricht und kultu rel le  Angelegenheiten über d ie  mit  den 

Reifeprüfungen der höheren Schulen verbundenen Berechtigungen zum 

Besuch der  Universitäten ( Universitätsberechtigungsverordnung -

U BVO 1 998) 1 

Sachverhalt 

E in  Studierender bemühte s ich im  Rahmen der Zulassung für se in Studium an 

der Univers i tät B um die Anerkennung der von ihm an der Univers ität A 

abgelegten Lateinergänzungsprüfung durch die Un ivers i tät B .  Der Studierende 

wurde v ia  E-Mai l von der zuständigen Stel l e  der Universität B verständigt, dass 

d ie  Lateinergänzungsprüfung n i cht anerkannt werde und er diese an der 

Univers ität B wiederholen müsse . Der Studierende, der s ich in B i ldungskarenz 

befand, wies auf die Dring l ichkeit  der Anerkennung vor Ende des 

Sommersemesters 20 1 5  h in ,  wei l  er sonst das B i ldungskarenzgeld zurückzahl en 

müsse. Er wandte sich an die Ombudsste l le für Studierende mit  dem Ersuchen 

um Unterstützung seines An l i egens .  

Maßnahmen seitens der Ombudsstelle für Studierende 

Seitens der Ombudsste l l e  für Studierende wurde das Anl iegen der zuständigen 

Ste l l e  der Univers ität B mit dem Ersuchen übem1ittelt ,  die Angelegenhei t  

nochmals zu überprüfen.  
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Tätigkeitsbericht 20 1 4/ 1 5 der Omhudsstelle für Stud ierende 

Lösung möglich 

Es konnte e ine Lösung des Fal l es im  Sinne des Studierenden gefunden werden . 

• Hürden bei der Zulassu ng an einer öffentlichen Universität im 

Zusammenhang mit  der E rbringung des Nachweises der besonderen 

Universitätsreife 

• (Zahl  20 1 4-0037 1 )  

• [ §  65 Abs. 1 und 5 UG 2002 idgF l  

Sachverhalt 

E in  Studienwerber mit japani scher Staatsbürgerschaft und unbefristeter 

Niederlassungsbewi l l igung in Deutsch land sowie einer deutschen Reifeprüfung 

wandte sich an die Ombudsste l l e  für Studierende, da er zwar am 

Aufnahmeverfahren für das Studium der H umanmedizin an e iner öffent l ichen 

Un iversi tät in  Österreich ( i n  der Quote der Drittstaatsangehörigen) te i l nehmen 

könnte, aber nach Bestehen des Tests ohne Nachweis der besonderen 

Univers i tätsre ife n icht zum Studium zugelassen würde .  Die Universi tät forderte 

von ihm die Bestätigung, im Ausste l l ungsstaat des Reifeprüfungszeugnisses den 

unmittelbaren Zugang zur Studienrichtung, d ie  er auch in Österre ich anstrebte, 

nachweisen zu können.  Der Studierende wol l te  in  Erfahrung bringen, ob e ine 

Mögl ichkeit bestünde, ohne die Vorlage einer konkreten Zulassung aus 

Deutsch land in  Österreich zuge lassen werden zu können . 

Maßnahmen der Ombudsstelle für Studierende 

Die besondere Universi tätsre ife wird i n  § 65 Abs. 1 UG 2002 idgF defini ert und 

besagt, dass zusätzl ich  zur a l lgemeinen Un ivers itätsre i fe die Erfül lung der 

studienspezifischen Zulassungsvoraussetzungen e insch l i eßl ich de Rechts zur 

unmittelbaren Zulassung zum Studium nachzuwei sen i st ,  d ie 1 m  

Ausste l l ungsstaat der Urkunde, m i t  der die al lgemeine Universi tätsre i fe 

nachgewiesen wird, bestehen . Gemäß § 65 Abs. 5 UG 2002 idgF i st der 

Nachweis e ines Studienplatzes bei Bewerberinnen und Bewerber mit der 
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Tätigkeitsbericht 20 1 4/1 5  der Ombudsstel le für Studierende 

Staatsangehörigkeit emes M itgl i edstaates der EU n icht zu fordern. Da der 

vorge l egte al lgemeine Nachweis der deutschen "hochschu l start .de - St i ftung 

für H ochschu lzu lassung" für eine mögl iche Zulassung in  Deutsch land an ei ner 

öffent l i chen Universität in  Österreich aus S icht der Universi tät n icht ausreichte, 

wurde dem Studienwerber geraten, eine Bestätigung einer deutschen Univers i tät 

über e ine konkrete Zulassung beizubringen . 

Lösung möglich 

Eine konkrete Bestät igung emer deutschen Universi tät konnte beigebracht 

werden . Der Studienwerber wurde zuge lassen . 

• Keine Verbuchung der Kostenbeteiligung an einem Aufnahmeverfahren 

an einer öffentlichen Universität 

• (Zah l  2 0 1 5-00242) 

• [ §  7 Abs. 2 d ritter Satz der Verordnung des Rektorats der Universität A 

über d ie  Zulassungsbeschränkung zu den X-Studien Y und Z] 

Sachverhalt 

Eine Studienwerberin meldete s ich zum Aufnahmeverfahren an emer 

öffent l i chen Universi tät an und bezahlte den erforderl ichen Betrag in  Höhe von 

€ 1 1 0 , - .  Diese Gebühr wurde bankseit ig n icht ordnungsgemäß verbucht .  Der 

Studienwerberin wurde aufgrund des mangel nden E in l angens der geforderten 

Summe seitens der Universi tät mehrfach mi tgete i l t ,  dass der zu zah l ende Betrag 

noch offen sei und eine Tei lnahme am Aufnahmetest n icht mög l ich sein werde, 

sofern der Betrag n icht ordnungsgemäß bezahl t  werde. Monate nach den 

Zah lungsaufforderungen unmittel bar vor dem Test wandte sich die 

Studienwerberin an die Ombudsste l l e  für Studierende mit der Bi tte, ihr Anl iegen 

zu k lären . 
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Tätigkeitsbericht 201 4/ 1 5 der Ombudsstelle für Stud ierende 

Maßnahmen der Ombudsstelle für Studierende 

Die Ombudsste l l e  für S tudierende forderte d ie Studienwerberin auf, eme 

Zah l ungsbestätigung der Bank über die eingezah lte Gebühr beizubringen und 

ersuchte die Universität um Behandlung des An l i egens. 

Keine Lösung möglich 

I n  e iner Ste l lungnahme verwies d ie  Universi tät auf § 7 Abs .  2 dri tter Satz der 

Verordnung des Rektorates über die Zulassungsbeschränkung zu den X -Studien 

Y und Z, wo festgelegt ist ,  dass Studienwerberinnen und -werber die gül t ige 

E inzah l ung der Kostenbete i l igung selbst zu überprüfen haben.  Daher l ägen 

sei tens der Universi tät keine Verfahrensmängel vor, da Studienwerberinnen und 

Studienwerber mehrfach zur Eigenkontro l l e  (den Zah lungsverkehr betreffend) 

aufgefordert worden seien, nachweis l ich auch die betroffene Studienwerberin .  

S ie  war dazu verpfl i chtet, den Zah lungse ingang des Betrages on l ine zu 

überprüfen, was s ie  innerha lb der mögl ichen Zeitspanne unterlassen hatte. 

A l l fäl l ige Mängel bei der Durchführung von Transaktionen wurden und werden 

bei der Universi tät n icht angezeigt .  Die Universi tät hatte und hat keine 

Mögl ichkeit ,  von s ich aus im Zah lungsverkehr a l lfä l l ige Feh lerkorrekturen 

vorzunehmen . 

• Mängel bei Anerkennungsverfahren an einer öffentlichen Universität 

• (Zahl 20 1 5-00 1 53)  

• r §  78 Abs 1 UG 2002 idgF]  

Sachverhalt 

Ein  Studierender an e iner öffent l ichen Universität ste l l te e inen Antrag auf 

Anerkennung von Aus lands-Studien lei stungen .  In  einem tei lwe i se negativen 

Bescheid wurde ihm e ine bis 20 I 0 vom zuständigen Organ noch anerkannte 

Lehrveranstaltung s ituativ n icht mehr anerkann t .  20 1 1  war von der Univers i tät 

dazu eine Eval uierung der gängigen Anerkennungsprax is  die konkreten 

Auslandsstudienle i stungen betreffend durchgeführt und diese daraufhin 
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Tät igkeitsbericht 20 1 4/ 1 5 der O mbudsstelle für Studierende 

geändert worden .  Bei der Übernahme des genannten te i lweise negativen 

Besche ids le i stete der Studierende zwei Unterschriften : d ie erste zur Übernahme 

des Bescheids und die zweite neben ei nem am Bescheid angebrachten Stempel 

"Rechtsmittelverzi cht". Der Studierende wandte sich daraufh in an die 

Ombudsstel l e  für Stud ierende, da er e in Rechtsmittel gegen die Entscheidung 

der Universi tät Wien ergrei fen wol l te .  

Maßnahmen seitens der Ombudsstelle für Studierende 

Die Ombudsste l l e  für Studierende l ud den Studierenden zur Klärung des 

An l iegens zu e inem Gespräch e in .  Seitens der Ombudsstel le für Studierende 

wurde danach von der Universität eine Ste l l ungnahme eingeho l t .  

Keine Lösung möglich 

Das zuständige Organ erklärte zum Inhalt des Bescheides die seit 20 1 1  

geänderte, restr ikt ivere Anerkennungspraxi s ,  d ie auch veröffent l icht worden sei . 

Der Studierende habe seinen Antrag nach dem Zeitpunkt, ab dem d iese 

I nfornlation im I nternet zugäng l ich war, geste l l t .  Zum Rechtsmittel verzicht 

wurde ausgeführt ,  dass die Mitarbei teri nnen und M itarbeiter der involv ierten 

Verwaltungseinhei t  dazu angehalten worden seien, Studierenden bei der 
Übernahme von negativen Bescheiden künftighin n icht von Haus aus die 

Unterschri ft  zum Rechtsmitte lverzicht nahezu legen . 

• Mangelhafte Informationen betreffend ein gemeinsam mit einer 

ausländischen Universität eingerichtetes Masterstudium 

• (Zahl 20 1 4-00449) 

• (keine konkrete hochschulrechtliche Normen betreffend) 

Sachverhalt 

Auf der Homepage einer öffent l ichen Universi tät ergingen zu e inem gemeinsam 

mit e iner aus ländischen Univers i tät e ingerichteten Masterstudium fo lgende 

I nfomlat ionen : 
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T ätigkeitsbericht 20 1 4/ 1 5  der Ombudsstelle für Studierende 

" Ein wesentlicher Bestandteil des Studiums ist die Mobilität der Studierenden. 
Deshalb wird das Studium Ln Kooperation mit internationalen 
Partneruniversitäten, insbesondere der Universität für X in Y "  durchgeführt. 
Ein Teil des Studiums wird daher ausschließlich an der Universität X 
angeboten. " 

Ein Studierender, der zum genannten Studium eine Zu lassung bekommen hatte, 

informierte s ich ansch l ießend, welche Kurse er im ersten Semester am 

in ländischen "Standort" des Master-Programmes besuchen könne und erfuhr, 

dass d ie ersten Module  des Stu diums an der ausländischen Univers i tät zu 

abso lv ieren seien .  Im I n l and konnte er das Studium demnach n icht beginnen, 

da die Absolv ierung der ersten Ausl ands-Module Voraussetzung dafür war. Er 

wandte s ich an die Ombudsste l l e  für Studierende. 

Maßnahmen seitens der Ombudsstelle für Studierende 

Die Ombudsstel l e  setzte s ich zunächst ( erfolg los)  mi t  der für das entsprechende 

Studium verantwort l ichen Person ,  danach mit  dem Büro des zuständigen 

monokrati schen Organs in  Verbindung. Sch l ieß l ich fand ein Gespräch mit ei ner 

M itarbeiterin des am Masterstudium betei l i gten Inst i tuts  statt. Die mangelhafte 

I nformat ionsweitergabe in  Bezug auf die Gestal tung des Studi ums wurde 

bestätigt . 

Keine unmittelbare Lösung möglich 

Das Anl iegen des S tudierenden wurde zum Anlass für eme umfassende 

I nformationskampagne genommen . In Zukunft sol len a l l e  

Studieninteressentinnen und - interessenten informiert werden, dass neben der 

Zulassung an der in ländischen Univers i tät das Studium mit e inem Aus lands

Modul beginnen muss .  Die Homepage wurde aktual i s iert . 
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• Verwendung eines u nerlaubten Hilfsmittels während einer Prüfu ng an 

einer öffentlichen Universität 

• (Zahl 20 1 5-000 1 3 )  

• [Richtl inie des zuständ igen Organs gemäß § 5 Abs. 6 der 

Prüfungsordnung der Universität X über  die organisatorische 

A bwicklung von Prüfungen] 

Sachverhalt 

Ein Studierender an einer öffent l i chen Univers i tät verwendete während e iner 

Prüfung e inen Taschenrechner mit Funktionen , d ie l aut den in  der betreffenden 

Lehrveranstaltung mitgete i l ten Vorgaben n icht erlaubt waren .  Der 

Prüfungsbogen wurde ihm abgenommen, die Prüfungs lei stung wurde nicht 

beurtei l t, der Prüfungsantri tt wurde gezähl t .  F ür eine neuerl iche Anmeldung zu 

dieser Prüfung wurde e ine Sperre im Ausmaß von vier Monaten verhängt . 

Maßnahme seitens der Ombudsstelle für Studierende 

Eine Anfrage der Ombudsstel l e  wurde sei tens der Univers i tät dahingehend 

beantwortet, dass Sperren an österreich i schen Universi täten üb l ich seien und an 

besagter Universi tät im Rahmen einer Richt l in ie  zur Prüfungsordnung diese 

Vorgehensweise bei Erschle ichung e iner Prüfungs le istung festge legt sei .  

Keine Lösung möglich 

Das Univers i tätsgesetz 2002 idgF rege l t  zwar i n  § 74 Abs .  2 und 3 ,  wie  bei  e iner 

Erschle ichung einer Prüfungs le istung vorzugehen ist .  A l l erd ings s ind dort keine 

Sanktionen wie z .B .  e ine vorübergehende Sperre vorgesehen . 

I n  § 1 9  Abs.  2a UG 2002 idgF wird gerege l t ,  dass in  der Satzung Bestimmungen 

betreffend Maßnahmen bei Vortäuschen von Le i stungen auch bei schrift l i chen 

Seminar- und Prüfungsarbeiten getroffen werden können.  Dennoch erscheint 

e ine Sperre von v ier Monaten in  Kombination mi t  der Zäh lung a ls  

Prüfungsantritt unverhäl tn i smäßig, selbst wenn dies a ls  Sanktion " aus 
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genera/präventiven Gründen " ( laut Schreiben des zuständigen Organs) 

vorgesehen is t .  Dem Studierenden konnte s i tuativ n icht gehol fen werden. 

• Zulassung an einer öffentlichen Universität nach einer  Beurlaubu ng i n  

Frage gestellt 

• (Zahl  2 0 1 5-00079) 

• [ §§ 64, 64a und 67 UG 2002 idgF l  

Sachverhalt 

Nachdem e ine Studierende bereits e in  Jahr an einer öffent l ichen Universi tät 

(A)  erfo lgreich studiert hatte, l ieß s ie  s ich aus berufl ichen Gründen für e in 

Semester vom Studium beurlauben . A l s  s ie ihr Studium fortsetzen wol lte, te i l te 

man ihr mi t, dass ihre Zu lassung nunmehr nicht ( mehr) gült ig sei . Die  

Studierende hatte eme Studienberechtigungsprüfung an emer anderen 

Universität ( B )  abgel egt . Diese war ihr bei ihrer Zulassung an der Universi tät 

A anerkannt worden . Nun könne jedoch die Zulassung n icht aufrecht b le iben, 

da die für die Universi tät B abgelegte Studienberecht igungsprüfung bei der 

Zulassung an der Universität A n icht anerkannt hätte werden dürfen . Die 

Studierende wandte s ich an d ie  Ombudsste l le mi t  der B i tte um H i l feste l l ung .  

Maßnahmen seitens der Ombudsstelle für Studierende 

Die Ombudsste l l e  fur Stu d ierende ersuchte die Univers i tät A um nochmal ige 
Überprüfung des An l iegens .  

Lösung möglich 

Es wurde e ine Lösung 1m S inne der Stud ierenden gefunden , S Ie  konnte ihr 

Studi um fortsetzen .  
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• Zulassung zum Studium an einer öffentlichen Universität, Anmeldefrist 

für Deutsch-Anfängerku rs und Aufenthaltstitel 

• (Zah l  2 0 1 4-0039 1 )  

• [ §  64 U G  2002, § 3 NAG 2005 1 

Sachverhalt 

Ein Studienwerber aus e inem Dri ttstaat bewarb s ich von seinem Heimat land aus 

um e ine Zulassung an e iner öffent l ichen Universität, die er auch zei tgerecht vor 

Beginn des Wintersemesters erh ie l t .  Der ihm ertei l te Aufenthaltst i te l  fur jenen 

pol it i schen Bezirk, in  dem die Uni vers i tät l i egt, konnte im l e tzten Augenbl ick 

a l l erdings deshalb n icht effektuiert werden , wei l  in  dem Studierendenheim vor 

Ort, in  dem er vorangemeldet war, keine P l ätze mehr verfugbar waren.  Daher 

verzögerte s ich auch seine E inrei se nach Österreich , Anmeldefristen drohten 

abzu laufen . D ie  den Studienwerber betreuende Organ isation wandte s ich um 

H i l feste l l ung an die Ombudsstel l e  für Studierende . 

Maßnahmen der Ombudsstelle für Studierende 

Die Ombudsste l l e  fur Studierende recherchierte den aktue l l sten Stand der 

Bearbeitung der versch iedenen An l i egen und kontaktierte das für die Betreuung 

internat ionaler Studierender vor Ort zuständ ige Büro der OeADGmbH . 

Lösung möglich 

Eine Mitarbeiterin des regionalen OeAD-Büros orgamslerte d ie rasche 

Wei tergabe der Unterl agen fur die Ertei l ung e ines Aufenthaltst i te ls  von der 

Bezirksverwaltungsbehörde j enes Bezirkes, in der die Univers i tät i hren S tandort 

hat, an die Behörde eines Nachbarbezirkes, i n  dem es ebenfa l l s  e in  

Studierendenheim ( mit noch verfügbaren P lätzen) gab und von dem man l eicht  

in  den Hochschu lort fahren konnte. Der Studienwerber konnte a l le  Fristen vor 

Ort wahren und die Zulassung zum Studium sowie die Kursanmeldungen noch 

für das angestrebte Wintersemester durchfuhren ( lassen ) .  
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B UND E S GE SE TZBLAT T 
F Ü R  D I E  R E P U B L I K  Ö S T E RR E I C H  

J a h rgang 2015 A u sgegeben a m  22. A p ri l 2015 Tei l I 

46. B u n d esgesetz: Ä n d e r u n g  des Hochschul-Qual i tätssicheru ngsgesetzes 

( N R :  GP XXV JA 923/A AB 5 1 4  S. 66. B R :  AB 9345 S. 840. )  

46. Bundesgesetz, mit dem das Hochschu l-Qual itätssicheru ngsgesetz geändert wird 
Der N ationalrat hat besc hlossen: 

Das Hochschul-Qual i tätssic herungsgesetz - H S -QSG, BG B\.  I Nr. 74/2 0 I I ,  zul etzt geändert durch das 
B undesgesetz B G B \ .  I r. 45/20 1 4, wird wie folgt  geändert : 

I .  In § 3 1  A bs. 3 wird vor dem 1et::ten Sar::/olgender Satz eingejiigt: 

"Die Ombudsste l le  i st auch berecht igt ,  von sich aus tät ig zu werden." 

2. In § 3 l A bs. 4 erster Satz en!/ä//t die Worifolge "in den von den Studierenden vorgebrachten 
Angelegenheiten". 

3. § 3 l A bs. 6 lal/tet: 

. ,( 6 )  Die der Ombudsste l l e  durch ihre Tätigkeit bekannt gewordenen personenbezogenen I n formationen und 
Tatsachen dürfen n ur mi t  ausdrückl ic her Zusti mmung der betroffenen Personen weitergegeben bzw. 
veröffent l icht  werden." 

4.  ,1:; 3 l A bs. 7 erster Satz lallteI.' 

"Die Ombudsste l l e  hat j ährl ich unter Berücksichtigung von Abs. 6 einen Bericht über ihre Tätigkeit  zu 
erstel len." 

F ischer 

Fay m a n n  
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4.2. Fachhochschulen 

• Aufnahme eines Studienwerbers an einer Fachhochschule mit Auflagen 

• (Zah l  20 1 5-003 1 7) 

• r §  1 1  Abs. 1 FH StG 1 993 idgF]  

Sachverhalt 

Ein i nternationaler Stud ienwerber mit e inem aus ländischen Bachelor-Absch luss 

hatte 20 1 4  an e iner Fachhochschule am dortigen Aufnahmeverfahren für e inen 

engl i schsprach igen Master-Studiengang tei lgenommen und dabei aus Sicht der 

das Verfahren durchführenden Personen e inen Tei l  der grundlegenden 

Kenntn i sse n icht erbracht .  Dem Studienwerber wurde angeboten , s ich die 

erforderl ichen Kenntn i sse anzueignen und am nächstmögl i chen 

Bewerbungsverfahren ( im Frühjahr 20 1 5  für 20 1 5/ 1 6) abennals tei l zunehmen . 

Seine Kenntn isse wurden im Vorfeld des zweiten Verfahrens überprüft, d ie aus 

Sicht der Verantwort l i chen wiederum ni cht entsprachen . Der Studienwerber 

gewann den Eindruck, dass dabei der Schwierigkeitsgrad kont inuier l ich erhöht 

wurde und fühlte s ich n icht fair genug behandelt und wandte s ich mit seinem 

An l i egen an die Ombudsste l l e  für Studierende. 

Maßnahmen seitens der Ombudsstelle 

Die Ombudsstel le für S tudierende nahm Kontakt mit  der Fachhochschule auf 

und ersuchte um Überprüfung des Anl iegens des Studienwerbers , i nsbesondere 

seine Reihung im  Aufnahmeverfahren betreffend. 

Lösung möglich 

Nach internen Gesprächen der das Verfahren durchführenden Personen mit  dem 

Qua l itätsmanagement der Fachhochschu le  wurde der Studienwerber zugel assen 

mit der Auflage, d ie noch n icht ausre ichenden Kenntn i sse zum 

Bewerbungszei tpunkt im Verl auf des Studi ums nachzuholen .  
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• Unterbrechung eines Studiums an einer Fachhochschule aufgrund 

chronischer Erkrankung 

• (Zahl 20 1 4-00532)  

• r §  1 4  FHStG 1 993 idgF) 

Sachverhalt 

Ein Studierender an e iner Fachhochschu le  erkrankte und unterbrach das 

Studium.  A l s  er nach zwei Semestern noch nicht genesen war, beantragte er die 

Fortsetzung der Unterbrechung, die ihm nicht genehmigt wurde. E ine 

Abmeldung vom Stud ium und der Verl ust des Studienp latzes wurden i hm 

angekündigt . Er wandte s ich an die Ombudsste l le für Studierende mit der B i tte 

um Unterstützung. 

Maßnahmen seitens der Ombudsstelle für Studierende 

Die Ombudsstel le  kontaktierte d ie Studiengangs le i tung und ersuchte, die 

Entscheidung nochmals  zu überprüfen.  

Lösung möglich 

Die Ombudsstel l e  wandte s ich nach der Studiengangs le i tung auch an die 

Abtei lung für Managing D iversity & Gle ichbehandlung an besagter 

Fachhochschu le .  Be i  einem Treffen a l l er Bete i l igten wurde e ine  Lösung erzie l t .  
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�: " ",  Tätigkeitsbericht 20 1 4/ 1 5  der Ombudsstelle für Studierende ' 
" 

4.3. Privatuniversitäten 

• Privatuniversität klagt ausstehende Studienbeiträge ein 

• (Zah l  20 1 5-00069) 

• [ ke ine hochschu lgesetzl iche Rechtsnormen betreffend ]  

Sachverhalt 

Eine Studierende an e iner Privatun iversität erh ie l t  e in Dokument, i n  wel chem 

die Univers i tät bestätigte, dass s ie a l l e  für i hr Studium vorgesehenen Leistungen 

erbracht hätte ,  Außerdem wurde ihr mi tgete i l t ,  dass sie automatisch vom 

Stud ium exmatriku l iert würde ,  

C irca ein Jahr später erh ie l t  die Betroffene eIn wei teres Schreiben von der 

Un ivers i tät, in dem bekanntgegeben wurde ,  dass die Studienbei träge der letzten 

beiden Semester noch offen seien . Diese ergäben sich aus der mangelnden 

Erbringung a l l er noch ausstehenden Studien le i stungen der Betroffenen . Die 

Studierende wendete s ich zuerst an die Arbeiterkammer, d ie s ie an die 

Ombudsste l l e  für Studierende wei terverwies .  

Maßnahmen der Ombudsstelle für Studierende 

Die Ombudsstel l e  ersuchte die Universi tät um e Ine Ste l lungnahme und 

I nformation darüber, welchen Status d ie  Betroffene habe. 

I n  e iner Ste l lungnahme tei l te die Universität mit ,  der Betroffenen e Ine 

schri ft l iche B estät igung übermittelt zu haben, da s das Studium abgesch lossen 

worden se i .  Es seien der Studierenden jedoch keine Abschlussdokumente wie 

Zeugn isse bzw. über die Verlei hung eines akademischen Ti te l s  übergeben 

worden . A l s  der Fehler aufgefal len se i , sei die Studi erende kontaktiert und über 

den Feh l er aufgeklärt worden . M i t  der Betroffenen sei d ie Vere inbarung 

getroffen worden,  dass sie feh lende Leistungen von insgesamt 1 6  ECTS� 

Punkten zu erbringen habe und a ls  Gegen le istung die angeforderten 

Studienbeiträge reduziert würden . Bei  den ausstehenden Leistungen handelte es 

90 

III-227 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)90 von 100

www.parlament.gv.at



Tätigkeitsbericht  20 1 4/ 1 5  der Ombudsstelle für Stud ierende 

s ich um die Absolvierung von Lehrveranstal tungen, bei der die Studierende 

entweder die Absch l ussprüfung negativ abgelegt oder Leistungen in n icht  

ausreichender Form erbracht hatte. Zudem läge der Un iversität e in  Schreiben 

der Betroffenen an den Vizerektor vor, in dem sie ihre e igenen Feh ler in dieser 

Angelegenheit zugegeben habe. 

A ußergerichtliche Streitbeileg ung 

Nach Kontaktaufnahme der Ombudsste l l e  bot d ie Universi tät der Studierenden 

einen Termin an, um den Absch luss des Stud iums bzw. eine ku lante Lösung 

bezügl ich der Gebühren zu finden, die immer noch nicht begl ichen worden 

waren . D ie  Studierende war jedoch weder für Ombudsste l l e  für Studierende 

noch für die Univers i tät erreichbar. Die ausständigen Studienbeträge wurden 

daher von der Un iversi tät gericht l ich eingeklagt . Zwischenze i t l i ch konnte e ine 

außergericht l iche Lösung herbeigeführt werden. Die Studierende wurde wieder 

zuge lassen und möchte das Stud ium zeitnahe abschl i eßen . 
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4.4. Pädagogische Hochschulen 

• Mangelhafte Betreuung im Rahmen einer Bachelor-Arbeit an  einer 

Pädagogischen Hochschule, Coach- Writing 
• (Za h l  XCVB) 

• I §  43 Abs. I und  2 sowie § 45 Abs. 2 H G  2005 idgF, Prüfungsordnung  

fü r den Bachelorstud iengang X der  PH Y ; l  

Sachverhalt 

Eine Studi erende einer Pädagogischen Hochschule wandte s ich aufgrund aus 

ihrer S icht unzure ichende H i l festel lung und An le i tung durch ihre Betreuerin bei 

der Konzipierung und Verfassung der Bachelor-Arbe i t  sowie ungerecht 

empfundener Beurtei l ung an die Ombudsste l l e  und ersucht e inerseits um 

Vermi tt l ung an der Hochschule ,  andererseits um das Aufzeigen mögl icher 

studienrecht l icher Optionen h ins icht l ich e ines Wechse l s  der Betreuung oder der 

I nst i tut ion . 

Maßnahmen der Ombudsstelle für Studierende 

Die Ombudsste l l e  für Studierende bat die Studierende zu einem Gespräch zu 

einer ausführl ichen Darste l l ung der Entwick lung ihres An l i egens und erläuterte 

dabei d ie b i s  dah in  bekannten studienrecht l ichen Aspekte . Aus Sicht der 

Studi erenden wurde bei d iesem Gespräch al s posit i ver Faktor für die Qual i tät 

der Arbeit  d ie H inzuziehung von " Coach Writing " angegeben,  d ie an der PH  

von emer Pri vatperson mitte l s  Aushang "Unterstützung bei a l len 

wissenschaftl ichen Arbei ten auf Deutsch und Engl i sch" und genauer "Coaching 
von der Entwick lung der Ideen und / oder H ypothesen b is  zum fertigen Text" 

angeboten worden sei . 

I n  ei ner Rechtsauskunft der Abte i l ung für Gewerberecht des BMWFW, 

Verwal tungste i l  Wirtschaft, an die das " Coach Writing " anbietende Person war 

dieser bereits früher mi tgetei lt worden , dass d ie Betreuung von Studierenden bei 

wissenschaft l ichen Absch l ussarbei ten n icht der Gewerbeordnung unterl i ege und 
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gegen aussch l ieß l iche redaktionel l e  H i l fe bei der Abfassung solcher Arbei ten 

aus univers itätsrecht l icher S icht kein Einwand bestehe. 

Die für Pädagogische Hochschu len zuständige Abte i l ung im B undesmin isterium 

für Bi ldung und Frauen wertete h ingegen die Heranziehung e iner anderen als 

der die Arbeit betreuenden Person als im Widerspruch zur Vorgabe des 

eigenständigen Verfassens stehend ( §  45 Abs. 2 HG 2005 idgF) .  Diese 

Erkenntn i sse wurden der Studierenden mitgete i l t .  

Keine unmittelbare Lösung möglich 

Aufgrund der gesch i lderten Sachverha lte war keine unmitte lbare Lösung 

mögl ich .  Bei  e iner e i n ige Wochen später stattgefundenen i nternen Aussprache 

zwi schen dem Rektorat und der I nst ituts le i tung sowie der Studi erenden wurde 

em Prozedere gefunden, damit d ie Studi erende nach grundsätzl icher 
Überarbeitung der bereits beurtei l ten Vers ion e ine neue Bachelor-Arbeit 

e inreichen konnte . 

• Unfallbedingte physische Beeinträchtigungen und Studienabschluss an 

einer Pädagogischen Hochschule im alten Curriculum 

• (Zahl  20 1 5-00065) 

• [ §  42 1 b, H G  2005 idgF]  

Sachverhalt 

Eine Studi erende an emer Pädagogischen Hochschu l e  hatte aufgrund emes 

Unfa l l s  physische E inschränkungen . Während des S tud iums änderte sich das 

Curricu lum, sodass die Studierende für i hren Absch luss  andere 

Lehrveranstaltungen besuchen sol lte, darunter auch einen Schwimmunterricht .  

Aufgrund ihrer Mobi l i tätse inschränkungen war ihr  dies jedoch n icht mög l ich .  

S ie  suchte daher das Gespräch mit der Lei tung ihres Insti tuts und beantragte, das 
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Studium nach dem a l ten Curricu lum absch l i eßen zu können.  Auf ihr Ansuchen 

wurde n icht ei ngegangen, s ie wandte s ich an die Ombudsste l l e  für Studierende. 

Maßnahmen seitens der Ombudsstelle 

Die Ombudsste l l e  für Studierende nahm Kontakt mi t  der Pädagogischen 

Hochschu le  auf und ersuchte um eine Ste l l ungnahme . 

Lösung möglich 

I m  von der Pädagogischen Hochschule angebotenen Termin für e in Gespräch 

mit der Studierenden und den Vertreterinnen und Vertretern der Inst i tut ion 

konnte vereinbart werden, unter welchen Bedingungen ein Studienabsch luss für 

die Studierende ermögl icht werden könne. 
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4.5. Studienförderung 

• Studienförderung und Anzahl der Studienwechsel 

• (Zahl  20 1 5-00 1 5 1 )  

• [ §  1 7  Abs.  2 Stud FG 1 992 idgF] 

Sachverhalt 

Ein  Studierender bezog ein Selbsterhalterst ipendium und wol l te zum dritten Mal 

das Studium wechse ln .  Damit hätte er j edoch das Stipendium verloren, da l au t  

Studienförderungsgesetz nur  ein zweimal iger Studienwechsel zulässig is t .  Da er 

an e iner psychischen Erkrankung l i tt, brachte er bei der Stipendienste l l e  vor, den 

ersten Wechsel von der Univers ität Wien an die Techn i sche Univers ität Wien 

zu e inem Zeitpunkt akuter psychischer Erkrankung gemacht zu haben, was 

durch entsprechende ärzt l iche Gutachten dokumenti ert war. 

Maßnahmen der Ombudsstelle für Studierende 

Die Ombudsste l l e  für Studierende führte e insch lägige Recherchen durch und 

informierte d ie zuständige Stipendienste l l e  über einen g leichgelagerten Fal l .  

Der Unabhängige F inanzsenat hatte i n  e iner Entscheidung vom 1 2 . Jun i  2008 

( RV/0486-S/07)  in  e iner Berufungsentscheidung i n  e inem ähn l ichen Fa l l  

ausgeführt :  

" Wie der VwGH in seinem Erkenntnis vom 2 .  September 1 998, 97/12/03 71 
ausführt, ist der Tatbestand des § 1 7  A bs. 2 StudFG 1 992 nur bei 
Vorliegen folgender drei Voraussetzungen erfüllt: 

1 .  Es muss ein unabwendbares Ereignis vorliegen 

2. es darf den Studierenden daran kein Verschulden treffen 

3. das Ergebnis muss zwingend den Studienwechsel herbeigeführt haben. 
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Strittig ist die Frage, ob die dritte Voraussetzung erfüllt ist. 1m 
höchstgerichtlichen Erkenntnis führt der Gerichtshof unter Bezugnahme 
auf die Erläuternden Bemerkungen aus, dass als Beispiel für ein Ereignis 
im Sinn des § J 7 A bs. 2 mangels Einschränkung auch psychische 
Krankheiten zu gelten haben. Der VwGH führt weiters aus: "Nach 
A uffassung des Verwaltungsgerichtshofes schließen es weder Wortlaut, 
Zweck, noch die Erläuternden Bemerkungen zu § J 7 A bs. 2 aus, dass ein 
durch eine psychische Krankheit im Sinn des § J 7 A bs. 2 erzwungener 
Studien wechsel eines Studierenden auch dann vorliegt, wenn er diese 
Entscheidung deshalb trifft, weil er sich aufgrund seiner Krankheitfür das 
bisher von ihm betriebene, nicht aber für ein anderes Studium als 
ungeeignet ansieht, den Studien wechsel für unbedingt erforderlich hält 

und Im Zeitpunkt semer Entscheidung die Erkrankung seme 
Erkenntnisfähigkeit so hochgradig einschränkt, dass er nicht imstande ist, 
die Unrichtigkeit semer Fehleinschätzung oder andere 
Handlungsalternativen (z. B. den vorläufigen A bbruch des Studiums oder 
eine Beurlaubung) hinreichend zu erkennen. A nders gewendet muss die 
krankheitsbedingte Beeinträchtigung so beschaffen sein, dass die in 
diesem Zustand getroffene Entscheidung für den Studienwechsel den 
Studierenden gleichsam als einzig möglicher A usweg aus seiner Situation 
erscheint und von ihm aufgrund seiner psychischen Erkrankung nicht 
erwartet werden kann, dass er deren Fehlerhaftigkeit erkennt oder andere 
Handlungsalternativen ernsthaft in Betracht zieht. " 

Lösung möglich 

Nach Rückkontakt mit  der Stipendienste I le wurde der dritte Studienwechsel 

n icht gezäh l t .  
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5. VORSCHLÄGE DER OMBUDSSTELLE FÜR 

STUDIERENDE AN ORGANE UND ANGEHÖRIGE VON 

HOCHSCHULINSTITUTIONEN 

Gemäß § 3 1  Abs. 5 HS-QSG 201 1 idgF kann die Ombudsstelle für 

Studierende den Organen sowie den Angehörigen von hoch schulischen 

Bildungseinrichtungen beratend zur Verfügung stehen. 

Aus Sicht der Ombudsstelle für Studierende ergeben sich für den 

Berichtszeitrau m  des vorliegenden Tätigkeitsberichtes aus Anliegen von 

Einbringerinnen und Einbringern sowie aus eigenen Wahrnehmungen eine 

Reihe von Anregungen, die in der Alltagsarbeit der Institutionen im 

Studien-, Lehr-, Prüfungs-, Service- und Verwaltungsbetrieb von Interesse 

sein und auch autonom u mgesetzt werden können. 

• Zur Quereinsteigerinnen- / Quereinsteigerregelu ng für Studierende 

an den Medizinischen Universitäten Graz, Wien u nd I nnsbruck 

I §  1 24b UG 2002 idgF , Vero rdnungen der M edizinischen 

U n iversitäten Wien,  Graz und I n nsbruckl  

Für das Aufnahmeverfahren zum Stud ium der H uman- oder Zahnmedizin (an 

der Mediz in ischen Universität Wien, an der M edizin ischen Faku l tät der 

Universität L inz, an der Medizinischen Universi tät Graz sowie an der 

Medizin i schen Univers i tät I nnsbruck) ist  mi ttlerwei l e  mit dem sogenannten 

M edizinaufnahmetest ( M edA T), der inhal t l ich ident isch fur a l l e  Standorte am 

gleichen Tag stattfindet, e ine österreichweit e inhei t l i che Rege lung und ein 

e inhei t l iches Verfahren gefunden worden . Die endgültige Anmeldung zu den 

Tests resp . die Zulassung zum Studium erfolgt un ivers itätsbezogen . 

Für "Quere insteigerinnen" und "Quereinsteiger", a l so Studierende, die an e iner 

anderen Mediz in ischen Universität in der betreffenden Stud ienrichtung bereits 

Studienle i stungen erbracht haben und die Universi tät wechse ln wol len, s ind 

derzei t  unterschiedl iche Regelungen gült ig (6 .  Stück Mitte i l ungsb latt, der 

97  

III-227 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 97 von 100

www.parlament.gv.at



T ätigkcitsbericht 20 1 4/ 1 5  der Ombudsstelle für Studierende 

Medizin i schen Universität Wien, Studienjahr 20 1 21 1 3 , ausgegeben am 1 8 . 

Jänner 20 1 3 , Nr. 7 ,  § 1 9 ; 6 1 .  Verordnung über die Zu lassungsbeschränkung zu 

den Diplomstudien Human- und Zahnmediz in ,  30. Jänner 20 1 5 , § 1 4 ; 75 .  

Verordnung über d i e  Zu lassungsbeschränkung zu  den Diplomstudien human 

und Zahnmedizin für das Studienjahr 20 1 5/20 1 6 , V .  Quereinsteigerinnen / 

Quereinsteiger, § 1 9) .  

Es  wird empfohlen,  für  Quere insteigerinnen und Quere insteiger i n  das Stud ium 

der H uman- oder Zahnmedizin e inhei t l iche Rege lungen fur a l l e  mediz in i schen 

Un ivers i täten in  Österreich zu treffen und den Umstieg berei ts ab dem dritten 

oder höheren Semester zu emlögl ichen.  

• Zur Veröffentlichung wichtiger studienbezogener Mitteilungen von 

Hochschulinstitutionen i n  englischer Sprache 

[ ke ine  kon kreten hochschu lrechtl ichen Normen betreffend]  

Unter Berücksicht igung, dass fur zur Gänze in  Eng l i sch angebotene Studien 

keine Deutschkenntn i sse vorausgesetzt werden bzw. viele i nternationale 

Studi erende bei Studienbeginn noch n icht über ausreichende Kenntn isse der 

deutschen Sprache verfugen, wird empfoh len ,  dass wichtige M itte i lungen (z .B .  

das Zulassungsprocedere,  Zuständigkeiten, Lehrveranstal tungsanmeldungen, 

etc . )  auch in  eng l i scher Sprache zur Verfugung geste l l t  werden . 

• Zur konsolidierten Fassung von Satzungen von öffentlichen 

Universitäten in deren Mitteilungsblättern 

[ §  20 Abs.  6 UG 2002 idgFl 

Nach § 20 Abs.  6 UG 2002 idgF haben öffent l iche Universi täten i hre Satzungen 

im Mi ttei lungsblatt (gedruckt und / oder e l ektron i sch) kundzumachen .  

Satzungsbest immungen werden oftmals auf Grund der in  der Satzung zu 

rege lnden Bereiche zu untersch ied l i chen Zeitpunkten besch lossen, ebenso 

diesbezügl iche Änderungen, womit auch Kundmachungen im Mi ttei l ungsb latt 

"verstreut" s ind .  Das Herste l len ei ner lesbaren konsol idierten ( I nternet- )Fassung 
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ist unter öffent l i chen Universi täten verbre iteter Usus,  jedoch keine gesetzl iche 

Verpflichtung. Es wird unter H inweis auf die Tatsache, dass 1m 

Rechts infonl1at ionssystem des Bundes ( RIS )  e insch lägige Bundesgesetze i n  der 

jewei l s  tagesgü l t igen konsol id ierten Fassung veröffentl icht und auch so 

abgerufen werden können, vorgesch lagen, dass in den M itte i l ungsb lättern und 

auf den Homepages jener Univers i täten,  wo dies bis dato noch n i cht der Fal l i st ,  

d ie jewei l s  aktuel len, konsol idi erten Satzungen veröffent l icht werden . 

• Zur bescheidmäßigen Zulassung zum jeweiligen Studiu m  an 

öffentlichen Universitäten 

r §  60 Abs. 1 und § 64 Abs. 5 UG 2002 idgF]  

Nach § 60 Abs.  1 UG 2002 idgF s ind Zulassungen zum Stud ium aufgrund eines 

Antrages von Studierenden mit Bescheid des Rektorates auszusprechen . Nach § 

64 Abs . e  4 und 5 UG 2002 idgF ist das Rektorat berechtigt , im Zusammenhang 

mit der Zu lassung zu emem Masterstudium die Feststel l ung der 

G le ichwertigkeit mit der Auflage von Prüfungen zu verb inden , die während des 

jewei l igen M asterstud iums abzul egen s ind.  

Es  ergeht der Vorschlag, dass dies mi tte ls e iner bescheidmäßigen Erledigung 

erfo lgen sol l ,  damit auch ein Rechtsschutz für a l lfä l l ige Beschwerden gegen die 

Auflagen gegeben ist .  

• Zum Stempel "Rechtsmittelverzicht" auf Bescheiden von öffentlichen 

Universitäten 

r ke ine  konkreten hochschu l-oder verwaltungsrechtl ichen Normen 

betreffend]  

Der Stempel mi t  dem Aufdruck "Rechtsmittelverzicht" auf e inem Bescheid 

öffentl i cher Universi täten hat den Zweck,  dass Studierende mit  ihrer 

Unterschrift auf dem Stempel bei einer posi t iven Erledigung sofort in den 

Genuss des erledigten Anl iegens kommen , z .  B .  bei der Anerkennung von 

Lehrveranstaltungsprüfungen, die l aut Curricu lum eine Voraussetzung für d ie  

99 

III-227 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 99 von 100

www.parlament.gv.at



Tätigkeitsbericht 201 4/ 1 5 der Ombudsstelle für Studierende 

Anmeldung zu wei teren Lehrveranstal tungen s ind .  Auch bei 

Verle ihungsbescheiden von akademischen Graden i st es üb l ich ,  emen 

Rechtsmitte lverzicht zu unterschreiben . Probl emat isch i st es, wenn der Stempel 

mit dem Rechtsmittelverzicht auch auf Bescheiden angebracht i st, bei denen 

dem Anl iegen nur te i lweise oder gar n icht stattgegeben wird .  Nach einem 

Rechtsmitte lverzicht auf ei nem negati ven Bescheid kann kein Rechtsmitte l mehr 

ergri ffen werden. 

Im Berichtszeitraum gab es e in An l iegen eines Studierenden , bei  dem auf e inem 

tei lweise ab lehnenden Bescheid ein Stempel "Rechtsmittelverzicht" angebracht 

und dies dem Studierenden bei der Übernahme des Bescheides zur Unterschri ft 

vorgelegt worden war. Der Studierende war der deutschen Sprache n icht 

ausreichend mächtig,  um s ich der Folgen des Rechtsmittelverzichts bewusst zu 

se in und verlor damit  seine Mögl ichkeit zur Erhebung des Rechtsmi tte l s .  

Es  wird der Vorsch lag gemacht, den Stempel "Rechtsmittelverzicht" nur auf 

Bescheiden anzubringen, in  denen dem Anl iegen der Studierenden vol l  

Rechnung getragen wird .  

• Klare(re) Kriterien bei 

Betreu u ngsverhältnissen im 

Universitäten 

(allfälligen) Befristungen von 

Doktoratsstudium an öffentlichen 

[§ 82 Abs.  1 UG 2002 idgF und e inschlägige Satzu ngsbestim m un gen 

a n  öffentl ichen U niversitäten 1 

Nach § 82 UG 2002 idgF s ind nähere Detai ls  für die Betreuung und Beurte i l ung 

von D issertat ionen in  den jewei l igen Satzungen der öffentl ichen Un iversi täten 

zu regeln .  Bei solchen Regelwerken sol lte im Zutreffensfa l l  mögl ichst genau 

definiert und den betroffenen Studierenden mi tgetei l t  werden (können),  unter 

welchen Kriterien e ine Verlängerung von der betreuenden Professori n bzw. dem 

betreuendem Professor gewährt oder n icht mehr verlängert werden kann bzw. 

sol l .  Weiters sol l ten die Faktoren für eine Wahrschein l i chkeit  e ines posit iven 

Abschlusses sowie für eine Bewertung als akt ive Studi erende festgelegt und 
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